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Sachverhalt  
Am 01.12.2021 wurde von der Gemeindevertretung der Gemeinde Trollenhagen 
der Beschluss zur Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 17 „Erweiterung 
Gewerbegebiet Hellfeld“ gefasst. Der Aufstellungsbeschluss ist am 18.12.2021 in 
der Heimat- und Bürgerzeitung Neverin INFO Nr. 12/2021 bekannt gemacht 
worden. Planungsziel bildet die Erweiterung des bestehenden Gewerbestandortes 
Hellfeld der Gemeinde Trollenhagen.  Mit dem Bebauungsplan soll im 1. 
Teilbereich die Erweiterung der Metallbau RAMM GmbH planungsrechtlich 
gesichert werden.  Der zu überplanende 2. Teilbereich war für die 
Umgehungsstraße reserviert. Da diese Trasse nicht mehr weiterverfolgt wird, 
kann die Bebauung hier geschlossen werden. Die Gemeinde kann der Nachfrage 
nach Gewerbestandorten besser gerecht werden.  
 
 
Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereich 
durch die Planung berührt werden kann, wurden mit Schreiben vom 24.01.2022 
von der Planung unterrichtet und zur Äußerung auch im Hinblick auf den 
erforderlichen Umfang und Detailierungsgrad der Umweltprüfung im Rahmen des 
Vorentwurfes aufgefordert. Die betroffenen Nachbargemeinden wurden von der 
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Planung ebenfalls unterrichtet. Bis zum 21.04.2022 äußerten sich 17 Träger zum 
Vorentwurf des Bebauungsplans; von den Nachbargemeinden kamen keine 
Bedenken oder Hinweise. 
 
Der Vorentwurf des Bebauungsplans sowie die Begründung konnten des Weiteren 
in der Zeit vom 03.01.2022 bis 07.02.2022 im Amt Neverin eingesehen werden. 
Der Termin wurde in der Heimat- und Bürgerzeitung Neverin Info Nr. 12/2021 am 
18.12.2021 bekannt gemacht. Aus der Öffentlichkeit gingen zwei Stellungnahmen 
ein. 
 
Im Rahmen des Beteiligungsverfahrens zum Vorentwurf und wegen der 
zusätzlichen Erweiterung des ansässigen Metallbaubetriebes wurde der 
Plangeltungsbereich des 1. Teilbereiches erweitert. Des Weiteren möchte die 
Gemeinde in diesem 1. Teilbereich den Freihaltebereich der Landesstraße für 
einen künftigen Radweg bis zur Hellfelder Straße in den Planbereich 
miteinbeziehen. Der 2. Teilbereich (ehemalige Freihaltetrasse) wurde nicht 
verändert. Die Ergebnisse der frühzeitigen Beteiligungsverfahren und die 
Erweiterungswünsche des Vorhabenträgers Metallbau Ramm wurden somit in die 
weitere Erarbeitung des Entwurfes mit einbezogen und berücksichtigt.   
 
Die Lage und Umfang des Plangebietes ist nunmehr wie folgt festzulegen: Der 
Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 17 „Erweiterung Gewerbegebiet 
Hellfeld“ befindet sich circa 85 m vom nördlichen Stadtrand Neubrandenburgs 
östlich der Landesstraße L 35. Das bestehende Gewerbegebiet grenzt an die 
Hellfelder Straße und ist ansonsten von Ackerfläche und Brache umgeben. Das 
ca. 1,5 ha große Gebiet umfasst weiterhin zwei Teilbereiche nordwestlich der 
Hellfelder Straße. Die Planbereiche befinden sich östlich der Landesstraße L35 
und beinhaltet Teile des Gewerbegebietes und erweitert dieses.  
 
Der Geltungsbereich 1 wird wie folgt umgrenzt:  
Im Norden: durch Ackerflächen (Flur 3 Flurstück 110/112),  
im Osten: durch Gewerbegebiet (Flur 3 Flurstücke 110/110 und 113)  
im Süden: durch die Hellfelder Straße und Gewerbegebiet (Flur 3 Flurstücke  
110/16, 110/76, 110/78, 110/100 und 110/103) und  
im Westen: durch die Landesstraße L35 (Flur 2 Flurstück 1).  
 
Der Geltungsbereich 2 wird wie folgt umgrenzt:   
Im Norden: durch Brachfläche zum Teil mit Gehölzen und Ackerflächen (Flurstück  
110/107),  
im Osten: durch Hellfelder Straße (Flurstück 32/5)  
im Süden: durch Gewerbegebiet (Flurstücke 110/18 und 110/19) und  
im Westen: durch Ackerfläche (Flurstück 110/1). 
 
Die eingegangenen Stellungnahmen (öffentliche und private Belange) im Rahmen 
des Vorentwurfes sind nunmehr untereinander und gegeneinander gerecht 
abzuwägen (§ 1 Abs.7 und § 1a Abs. 2 Satz 3 BauGB). Dazu wurde ein 
entsprechender Abwägungsvorschlag erarbeitet. Dieser wird hiermit der 
Gemeindevertretung zur abschließenden Beratung und Entscheidung vorgelegt – 
Abwägungsbeschluss zum Vorentwurf. 
 
Im Ergebnis des Abwägungsvorschlages wurde ein geänderter Entwurf, 
entsprechend der o.g. Beschreibung erarbeitet, der hiermit der 
Gemeindevertretung zur Billigung vorgelegt wird. Dieser Entwurf ist nach 
Freigabe durch die Gemeindevertretung nach § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich 
auszulegen. Des Weiteren sind die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange nach § 4 Abs. 2 zu beteiligen – Billigungsbeschluss und 
Offenlegungsbeschluss zum Entwurf. 
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Mitwirkungsverbot 
Wer annehmen muss nach § 24 Abs. 1 Kommunalverfassung für das Land 
Mecklenburg-Vorpommern von der Mitwirkung ausgeschlossen zu sein, hat den 
Ausschließungsgrund unaufgefordert der oder dem Vorsitzenden des Gremiums 
anzuzeigen und den Sitzungsraum zu verlassen; bei einer öffentlichen Sitzung 
kann sie oder er sich in dem für die Öffentlichkeit bestimmten Teil des 
Sitzungsraumes aufhalten. Ob ein Ausschließungsgrund vorliegt, entscheidet in 
Zweifelsfällen die Gemeindevertretung in nichtöffentlicher Sitzung unter 
Ausschluss der betroffenen Person nach deren Anhörung. 
 
 
Beschlussvorschlag 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Trollenhagen beschließt: 
 
Abwägungsbeschluss zum Vorentwurf:  

1. Die eingegangenen Stellungnahmen der Behörden und sonstiger Träger 
öffentlicher Belange bzw. der Öffentlichkeit wurden unter Beachtung des 
Abwägungsgebotes entsprechend den jeweiligen Empfehlungen in der 
Abwägungstabelle (Anlage 5) geprüft.  
 

2. Den Abwägungsvorschlag und das Abwägungsergebnis (Anlage 5) macht 
sich die Gemeinde Trollenhagen zu eigen. Sie sind Bestandteil des 
Beschlusses.  
 

3. Die Verwaltung wird beauftragt, die Behörden und sonstige Träger 
öffentlicher Belange sowie die betroffene Öffentlichkeit von diesem 
Ergebnis mit Angabe der Gründe in Kenntnis zu setzen. 
 
 

Billigungsbeschluss zum Entwurf: 
4. Der Entwurf vom Februar 2024 des Bebauungsplans Nr. 17 „Erweiterung  

Gewerbegebiet Hellfeld“ (Anlage 1) mit der dazugehörigen Begründung, 
inklusive Umweltbericht, vom Februar 2024 (Anlage 2) sowie die modulare 
Abgrenzung zum Bebauungsplan Nr. 2 (Anlage 3) und der 
Artenschutzfachbeitrag (Anlage 4) werden in der vorliegenden Fassung 
gebilligt und beschlossen.  
 
 
 
 

Offenlegungsbeschluss zum geänderten Entwurf: 
 

5. Der Entwurf, die Begründung inklusive Umweltbericht und der 
Artenschutzfachbeitrag sind gemäß § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich 
auszulegen. Die öffentliche Auslegung ist gemäß § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB 
ortsüblich bekannt zu machen. 
 

6. Die betroffenen Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sind 
gemäß § 4 Abs. 2 BauGB zu beteiligen und über die öffentliche Auslegung 
zu unterrichten.  
 

Seite 3 von 129



7. Die Verwaltung wird beauftragt die Durchführung der Beteiligung der 
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange vorzunehmen.  

 
Finanzielle Auswirkungen 
 

 

 

Haushaltsrechtliche Auswirkungen? 

X Nein (nachfoglende Tabelle kann gelöscht werden)  

       Ja  ergebniswirksam  finanzwirksam 

 
 
Anlage/n 

1 Anlage 1_B-Plan Nr. 17_Entwurf_Stand Februar 2024 (öffentlich) 
 

2 Anlage 2_B-Plan Nr. 17_Begündung Entwurf_Stand Februar 2024 
(öffentlich) 
 

3 Anlage 3_B-Plan Nr. 17_Abgrenzung Geltungsbereich zum B-Plan Nr. 
2_Stand Februar 2024 (öffentlich) 
 

4 Anlage 4_B-Plan Nr. 17_Artenschutzfachbeitrag_Stand Februar 2024 
(öffentlich) 
 

5 Anlage 5_B-Plan Nr. 17_Anonymisierter Abwägungskatalog VE_Stand 
Februar 2024 (öffentlich) 
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I. BEGRÜNDUNG 
1. RECHTSGRUNDLAGE 
 
Der Bebauungsplan basiert u. a. auf nachfolgenden Rechtsgrundlagen: 
 

• Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 
(BGBl. I S. 3634), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 20. Dezember 2023 
(BGBl. 2023 I Nr. 394) geändert worden ist, 
 

• Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung – 
BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 
3786), die zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 3. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 176) 
geändert worden ist, 
 

• Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhalts 
(Planzeichenverordnung 1990 - PlanZV 90) vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 
58), die zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802) geän-
dert worden ist, 
 

• Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz – 
BNatSchG) vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes 
vom 8. Dezember 2022 geändert worden ist, 

 

• Gesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern zur Ausführung des Bundesnaturschutz-
gesetzes (Naturschutzausführungsgesetz – NatSchAG M-V)   vom 23. Februar 2010 
(GVOBl. M-V 2010, S. 66) zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 5. Juli 2018 
(GVOBl. M-V S. 221, 228), 
 

• Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern (LBauO M-V) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom (GVOBl. M-V S. 344, 2016 S. 28) zuletzt geändert durch Gesetz vom 
26. Juni 2021 (GVOBl. M-V S. 1033). 

 
 
 
 

2. EINFÜHRUNG 
2.1  Lage und Umfang des Plangebietes 
 
Das ca. 1,5 ha große Gebiet umfasst zwei Teilbereiche nordwestlich der Hellfelder Straße. 
Die Planbereiche befinden sich östlich der Landesstraße L35 und beinhaltet Teile des Ge-
werbegebietes und erweitert dieses. 
 
Der Geltungsbereich 1 wird wie folgt umgrenzt: 
 
Im Norden: durch Ackerflächen (Flur 3 Flurstück 110/112), 
im Osten: durch Gewerbegebiet (Flur 3 Flurstücke 110/110 und 113)  
im Süden: durch die Hellfelder Straße und Gewerbegebiet (Flur 3 Flurstücke 

110/16, 110/76, 110/78, 110/100 und 110/103) und 
im Westen: durch die Landesstraße L35 (Flur 2 Flurstück 1). 
 
Der Geltungsbereich 2 wird wie folgt umgrenzt: 
 
Im Norden: durch Brachfläche zum Teil mit Gehölzen und Ackerflächen (Flurstück 

110/107), 
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im Osten: durch Hellfelder Straße (Flurstück 32/5)  
im Süden: durch Gewerbegebiet (Flurstücke 110/18 und 110/19) und 
im Westen: durch Ackerfläche (Flurstück 110/1). 
 
 
 

2.2 Anlass und Erforderlichkeit der Planaufstellung 
 
Planungsziel bildet die Erweiterung des bestehenden Gewerbestandortes Hellfeld der Ge-
meinde Trollenhagen.  
 
Die Gemeinde Trollenhagen hat für den Bereich nordwestlich der Hellfelder Straße bereits 
Anfang der 90er Jahre mit dem Bebauungsplan Nr. 2 „Gewerbe- und Sondergebiet Trollen-
hagen“ Planungsrecht für eine gewerbliche Bebauung geschaffen. Dieses Plangebiet besteht 
vor dem Hintergrund der nicht überplanten Freihaltetrasse für den ursprünglich geplanten 
Verlauf der Ortsumgehung B96 aus zwei Teilbereichen. Die Freihaltung dieser Trasse ist 
nicht mehr aktuell. Daher ist beabsichtigt diesen Bereich nun auch als Gewerbegebiet zu 
überplanen.   
Ferner bestehen Erweiterungsabsichten des im südlichen Bereich der Hellfelder Straße be-
planten Gebiet des Bebauungsplanes Nr. 9 „Gewerbe und Ausstellungsfläche Hellfeld an der 
B96“ vorhandenen Gewerbebetriebes. Hier ist die Errichtung einer großen Halle beabsichtigt, 
welche mit dem im Plangebiet des Bebauungsplanes Nr. 9 vorhandenen Produktionsge-
bäude verbunden werden soll. Daher wird im Bereich des Verbinders der rechtskräftige Be-
bauungsplan Nr. 9 mit dem Bebauungsplan Nr. 17 geringfügig überplant. 
Die Gemeinde möchte wegen des Bedarfs an Gewerbeflächen, das Flächenangebot erwei-
tern. 
Für die Planung des Vorhabens wird ein städtebaulicher Vertrag nach § 11 BauGB zwischen 
dem Vorhabenträgern für den Teilbereich 1 und der Gemeinde Trollenhagen als Planträger 
der Bauleitplanung abgeschlossen. 
 

 
 

2.3 Planverfahren 
 
Da die Erweiterungsflächen des Plangeltungsbereichs im Außenbereich liegen, ist der Be-
bauungsplan im umfänglichen Verfahren aufzustellen.  
 
Aufstellungsbeschluss 
Am 01.12.2021 wurde von der Gemeindevertretung der Gemeinde Trollenhagen der Be-
schluss zur Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 17 „Erweiterung Ge-
werbegebiet Hellfeld“ gefasst. Der Aufstellungsbeschluss ist am 18.12.2021 in der Heimat- 
und Bürgerzeitung Neverin INFO Nr. 12/2021 bekannt gemacht worden. 
 
Landesplanerische Stellungnahme 
Der Aufstellungsbeschluss wurde mit Schreiben vom ………………. beim Amt für Raumord-
nung und Landesplanung Mecklenburgische Seenplatte angezeigt. Die Grundsätze, Ziele 
und sonstigen Erfordernisse wurden der Gemeinde durch Schreiben vom 17.02.2022 mitge-
teilt. 
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Frühzeitige Behördenbeteiligung gemäß § 4 Abs. 1 BauGB, Abstimmung mit den 
Nachbargemeinden 
Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereich durch die 
Planung berührt werden kann, wurden mit Schreiben vom 24.01.2022 von der Planung un-
terrichtet und zur Äußerung auch im Hinblick auf den erforderlichen Umfang und Detailie-
rungsgrad der Umweltprüfung aufgefordert. Die betroffenen Nachbargemeinden wurden von 
der Planung unterrichtet. Bis zum 21.04.2022 äußerten sich 17 Träger zum Bebauungsplan; 
von den Nachbargemeinden kamen keine Bedenken oder Hinweise. 
 
Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB 
Der Vorentwurf des Bebauungsplans sowie die Begründung konnten in der Zeit vom 
03.01.2022 bis 07.02.2022 im Amt Neverin eingesehen werden. Der Termin wurde in der 
Heimat- und Bürgerzeitung Neverin Info Nr. 12/2021 am 18.12.2021 bekannt gemacht. Aus 
der Öffentlichkeit gingen zwei Stellungnahmen ein. 
 
Änderung des Geltungsbereichs, Auslegungsbeschluss 
Wegen der zusätzlichen Erweiterung des ansässigen Metallbaubetriebes wurde der Plangel-
tungsbereich erweitert. Außerdem möchte die Gemeinde den Freihaltebereich der Landes-
straße für einen künftigen Radweg bis zur Hellfelder Straße in den Planbereich einbeziehen. 
Die Ergebnisse der frühzeitigen Beteiligungsverfahren wurden in die weitere Abwägung ein-
bezogen. Der Bebauungsplanentwurf wurde am ………………. von der Gemeindevertretung 
als Grundlage für die öffentliche Auslage nach § 3 Abs. 2 BauGB und die Behördenbeteili-
gung nach § 4 Abs. 2 BauGB gebilligt. 
 
 
 
 

3. AUSGANGSSITUATION 
3.1 Räumliche Einbindung 
 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 17 „Erweiterung Gewerbegebiet Hellfeld“ be-
findet sich circa 85 m vom nördlichen Stadtrand Neubrandenburgs östlich der Landesstraße 
L 35. Das bestehende Gewerbegebiet grenzt an die Hellfelder Straße und ist ansonsten von 
Ackerfläche und Brache umgeben. 
 
 
 

3.2 Bebauung und Nutzung 
 
Die 1. Teilfläche des Plangeltungsbereich wird nicht mehr als Ackerfläche genutzt, sondern 
als Lagerplatz des Metallbaubetriebes Ramm. Der Betrieb befindet sich südlich angrenzend. 
Die 2. Teilfläche ist bisher ungenutzt und unbebautes Brachland und Ackerfläche. Östlich 
grenzt dort unbebautes teilweise ungenutztes Brachland an, welches planungsrechtlich als 
Sondergebiet „Fremdenverkehr“ gilt. Angedacht war hier Kino oder Sportcenter. Westlich 
grenzt der 2. Teilbereich an das Gewerbegebiet an. 
 
 
 

3.3 Erschließung 
 
Der 1. Teilbereich grenzt im Westen an die Landesstraße L35 an. Erschlossen wird er durch 
die Hellfelder Straße und über den bestehenden Teil des Metallbaubetriebes Ramm. 
Der 2. Teilbereich wird über die im Süden angrenzende Hellfelder Straße erschlossen. 
Beide Teilbereiche sind bzw. können an die bestehenden Trinkwasserleitungen in der Hell-
felder Straße angeschlossen werden. Eine Löschwasserversorgung über das öffentliche 
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Netz erfolgt im Plangeltungsbereich nicht. In Trollenhagen unterhalten die Neubrandenbur-
ger Stadtwerke Hydranten zur Befüllung von Löschfahrzeugen mit einer maximalen Ent-
nahme von 6 m³/h. 
Im Teilbereich 1 befinden sich 2 entwässerungswirksame Schmutzwasserdruckrohrleitungen 
inkl. Steuerkabel sowie eine Freihaltetrasse für eine geplante Druckrohrleitung. 
Im Teilbereich 2 verläuft an der Grenze zur Straße eine Gashochdruckleitung. 
Im Teilbereich 1 liegt ein Fernmeldekabel der Neubrandenburger Stadtwerke. Am Teilbereich 
2 verläuft in der Hellfelder Straße ein Breitbandkabel der Neubrandenburger Stadtwerke. Im 
Teilbereich 2 liegt zwischen Straße und Baugrenze eine Telekommunikationslinie der Deut-
schen Telekom. 
 
 
 

3.4 Natur und Umwelt 
 
Im Plangebiet gibt es keine Schutzgebiete im naturschutzrechtlichen Sinn. In beiden Teilbe-
reichen sind Gehölze aufgewachsen. Im Teilbereich 2 nimmt eine ruderale Staudenflur fri-
scher bis trockener Mineralstandorte den größten Flächenanteil ein. An der Hellfelder Straße 
befindet sich eine Gehölzgruppe mit Silberweiden, zwei davon sind nach §18 NatSchAG M-V 
gesetzlich geschützt. Auf der ruderalen Staudenflur liegt zentriert ein Siedlungsgehölz. Des 
Weiteren sind zwei Siedlungsgebüsche vorhanden.  
Im Teilbereich 2 kann aufgrund der Gebüsche und Gehölze von einer Habitateignung für Vö-
gel ausgegangen werden. In den beiden geschützten Weiden sind Spalten und Risse vor-
handen, welche als Sommerquartiere für einzelne Fledermäuse dienen können. Der Boden 
ist sandig und somit zum Graben für Reptilien geeignet. 
Großflächig vorherrschend ist Lehm- /Tieflehm-Pseudogley (bzw. Parabraunerde-Pseu-
dogley und Gley-Pseudogley) mit starkem Stauwassereinfluss bzw. mäßigem Grundwas-
sereinfluss. 
Im Planbereich gibt es keine Oberflächengewässer. 
 
 
 

3.5 Eigentumsverhältnisse 
 
Der größte Teil des 1. Teilbereichs des Plangeltungsbereich liegt im Eigentum der Vorhaben-
träger. Das Flurstück 110/99 gehört der Gemeinde. Im 2. Teilbereich befinden sich die Flur-
stücke 110/17 und 110/96 im Privatbesitz und das Flurstück 110/4 gehört der Gemeinde.  
 
 
 
 

4. PLANUNGSBINDUNGEN 
4.1 Planungsrechtliche Ausgangssituation 
 
Teile des Geltungsbereichs des Bebauungsplanes Nr. 17 „Erweiterung Gewerbegebiet Hell-
feld“ liegen im Außenbereich. Es gibt keine verbindliche Bauleitplanung. Bauanträge für die 
Erweiterungsflächen für Gewerbe sind nach § 35 BauGB zu beurteilen. Gewerbebetriebe 
sind auf dieser Basis nicht genehmigungsfähig. 
Die Gemeinde hat nördlich und westlich angrenzend an den Plangeltungsbereich mit der 
Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 18 „Sondergebiet Photovoltaikan-
lage Sandberg“ begonnen. 
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4.2 Landes- und Regionalplanung 
 
Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern (LEP M-V) 
Die Gemeinde Trollenhagen gehört zum Stadt-Umland-Raum des Oberzentrums Neubran-
denburg. Trollenhagen ist Gewerbestandort und Standort des Flughafens. Die Gemeinde ist 
Vorbehaltsgebiet Tourismus und über das großräumige Straßennetz erschlossen. 
 
Regionales Raumentwicklungsprogramm Vorpommern  
Die Gemeinde Trollenhagen gehört zum Stadt-Umland-Raum des Oberzentrums Neubran-
denburg. Die Gemeinde ist ein regional bedeutsamer Gewerbe- und Industriestandort. Trol-
lenhagen ist Standort des Regionalflugplatzes. 
 
In der landesplanerischen Stellungnahme vom 17.02.2022 wird festgestellt, dass der Bebau-
ungsplan Nr. 17 „Erweiterung Gewerbegebiet Hellfeld“ den Zielen der Raumordnung und 
Landesplanung entspricht. 
 
 
 

4.3 Flächennutzungsplan 
 
Der wirksame Flächennutzungsplan der Gemeinde Trollenhagen weist für den Planbereich 
Gewerbegebiet und Flächen für die Landwirtschaft aus, die an Gewerbegebiete und Dauer-
kleingärten beim Teilbereich 1 bzw. Gewerbegebiete und Sondergebiet Kino und Sport bzw. 
Photovoltaikanlage beim Teilbereich 2.  
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Abbildung 1: Auszug aus der wirksamen 1. Änderung des Flächennutzungsplans für die Ge-
meinde Trollenhagen. Der grüne Geltungsbereich des Bebauungsplan Nr. 17 „Erweiterung 
Gewerbegebiet Hellfeld“ ist hier Hellgrün markiert.  
 
 
 

4.4 Bebauungsplan 
 
Im Teilbereich 1 des Bebauungsplan Nr. 17 „Erweiterung Gewerbegebiet Hellfeld“ wird in den 
wirksamen Bebauungsplan Nr. 9 „Gewerbe- und Ausstellungsfläche an der B96“ eingegriffen, 
da es einen Übergang zwischen dem bestehenden Gebäude und der neu entstehenden Halle 
geben soll. Der wirksame Bebauungsplan Nr. 9 grenzt südlich an den Planbereich. Im Osten 
liegen Teile des wirksamen Bebauungsplans Nr. 2 für das Gewerbe- und Sondergebiet Trol-
lenhagen-Hellfeld im Plangeltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 17. Somit wird auch der 
Bebauungsplan Nr. 2 geringfügig überplant. 
 
Der 2. Teilbereich grenzt im Norden und Süden an den wirksamen Bebauungsplan Nr. 2 für 
das Gewerbe- und Sondergebiet Trollenhagen-Hellfeld. Der wirksame Bebauungsplan sieht 
im Norden angrenzen an den 2. Teilbereich ein Sondergebiet Fremdenverkehr, welches nicht 
dem Stand des wirksamen Flächennutzungsplans entspricht.  
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5. PLANKONZEPT 
5.1 Ziel und Zweck der Planung 
 
Mit dem Bebauungsplan soll die Erweiterung der Metallbau RAMM GmbH planungsrechtlich 
gesichert werden.  
Der zu überplanende 2. Teilbereich war für die Umgehungsstraße reserviert. Da diese 
Trasse nicht mehr weiterverfolgt wird, kann die Bebauung hier geschlossen werden. 
Die Gemeinde kann der Nachfrage nach Gewerbestandorten besser gerecht werden. 
 
 
 

5.2 Entwickeln aus dem Flächennutzungsplan 
 
Der Bebauungsplan ist nicht aus dem Flächennutzungsplan entwickelt. Der Flächennutzungs-
plan wird im Parallelverfahren geändert (4. Änderung).  Bei dem vorliegenden Bebauungsplan 
handelt es sich daher um einen Bebauungsplan nach § 8 Abs. 3 BauGB, welcher im Parallel-
verfahren aufgestellt wird.  
 
 
 

6. PLANINHALT 
 
Der Teil des Bebauungsplans Nr. 2 für das Gewerbe- und Sondergebiet Trollenhagen-Hell-
feld, der innerhalb des Plangeltungsbereichs des Bebauungsplans Nr. 17 „Erweiterung Ge-
werbegebiet Hellfeld“ liegt wird überplant. 
 
 
 

6.1 Nutzung der Baugrundstücke 
6.1.1 Art der Nutzung 
 
Im Plangebiet werden Gewerbegebiete nach § 8 BauNVO festgesetzt.  
 
 

6.1.2 Maß der baulichen Nutzung 
 
Das Maß der baulichen Nutzung für den Plangeltungsbereich passt sich dem bestehenden 
Maß der baulichen Nutzung aus den gültigen Bebauungsplänen Nr. 2 und Nr. 9 an. Es sind 
eine Geschossflächenzahl, eine Grundflächenzahl und maximale Zahl der Vollgeschosse so-
wie eine maximale Firsthöhe für die Gebäude festgesetzt. Als Bezugspunkt für die Höhenan-
gabe werden Höhen im Bereich der Straßen bezogen auf NHN festgesetzt. 
 
 

6.1.3 Bauweise und überbaubare Grundstücksfläche 
 
Im Bebauungsplan wird offene und abweichende Bauweise festgesetzt. Die offene Bauweise 
ist auch in den angrenzenden Bebauungsplänen vorgeschrieben. In der abweichenden Bau-
weise werden größere Gebäudelängen als 50 m zugelassen, da diese öfter nicht ausreichen 
für Produktionsgebäude. 
Im Bebauungsplan wird mit Hilfe der Baugrenze die Lage der überbaubaren Grundstücksflä-
che definiert. Ganz im Süden im Teilbereich 1 liegt die Baugrenze auf der südlichen Gel-
tungsbereichsgrenze, da hier der südlich angrenzende Betrieb erweitert wird. Zwischen dem 
bestehenden und dem neuen Produktionsgebäude wird ein Verbinder vorgesehen. Die übri-
gen Baugrenzen sind 3 m von der Grundstücksgrenze bzw. der Hecke entfernt. 
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Beim Teilbereich 2 ist die Baugrenze an der Hellfelder Straße 6 m von der Grundstücks-
grenze entfernt. Die übrigen Baugrenzen sind auch hier 3 m von der Grundstücksgrenze 
bzw. der Hecke entfernt. 
 
 
 

6.2 Verkehrsflächen 
 
Der Plangeltungsbereich wird im Westen von der Landesstraße L35 tangiert. Er liegt außer-
halb der Ortsdurchfahrt, so dass vom äußeren Rand der Fahrbahn 20 m von Bebauung frei-
zuhalten sind. Dieser Bereich wird als Verkehrsfläche festgesetzt, um hier einen Radweg zu 
ermöglichen. 
Die Hellfelder Straße, die südlich des Plangeltungsbereichs an der Landesstraße L35 be-
ginnt, ist eine örtliche Straße. Sie erschließt die beiden Teile des Plangeltungsbereichs. 
Der 1. Teilbereich grenzt im Süden an den Gewerbebetrieb an, der eine neue Halle errichten 
möchte, über die Flächen des bereits bestehenden Gewerbebetriebes wird daher der 1. Teil-
bereich erschlossen. 
 
 
 

6.3 Führung von oberirdischen und unterirdischen Versorgungs-
leitungen  

 
Der Teilbereich 1 wird von einer oberirdischen 20 kV-Leitung gequert. 
Für die vorhandene Schmutzwasserdruckrohrleitung und das Fernmeldekabel, welche west-
liche der Freileitung ebenfalls durch den Plangeltungsbereich verlaufen, wird ein vier Meter 
breites Leitungsrecht festgesetzt. Im westlichen Teil verläuft eine weitere Schmutzwasser-
druckrohrleitung. 
 
 
 

6.4 Maßnahmen zur Verminderung/Vermeidung und zum Aus-
gleich von Eingriffsfolgen 

 
Der Geltungsbereich wird mit einer 3 m breiten Hecke am Rand zum Landschaftsraum be-
grünt. 
 
 

6.4.1 Verminderungs- / Vermeidungsmaßnahmen 
 
V1 Beginn der Baufeldfreimachungen ist ausschließlich außerhalb der Vogelbrutzeit zu-

lässig (Zeitraum 01.September bis 01. März). Zur Baufeldfreimachung gehört auch 
die Herrichtung der Zuwegungen, Montage-, Fundament- und Kranstellflächen. Ein 
vorzeitiger Baubeginn ist nur dann möglich, wenn durch eine sachverständige Person 
nachgewiesen wird, dass zum Zeitpunkt der Vorhabenrealisierung durch die Errich-
tung der baulichen Anlagenkeine Beeinträchtigung des Brutgeschehens erfolgt, ggf. 
sind Vergrämungsmaßnahmen, wie z.B. Schwarzschieben der Flächen, Flatterbänder 
etc. durchzuführen.  

V2 Die in der Planzeichnung zur Erhaltung festgesetzten Bäume sind zu erhalten und zu 
sichern. Eine Rodung kann als Ausnahme z.B. aus Gründen der Verkehrssicherungs-
pflicht zugelassen werden. Abgängige oder gerodete Bäume sind durch heimische 
standortgerechte Laubbäume zu ersetzen. Der Ersatz für gefällte Bäume richtet sich 
nach dem Baumschutzkompensationserlass.  
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V3 Innerhalb der Anpflanzfestsetzung sind 3 m breite Sichtschutzhecken zu pflanzen und 
dauerhaft zu erhalten. Es werden folgende Pflanzen empfohlen: Heister der Arten 
Traubeneiche, Vogelkirsche, Holzbirne, Holzapfel, Eberesche und Sträucher der Ar-
ten Schneeball, Strauchhasel, Kornelkirsche, Hundsrose, Holunder. Ein Rückschnitt 
der Sträucher hat lediglich außerhalb der Brutzeit zu erfolgen. Die Gehölze innerhalb 
der Anpflanzfestsetzung bleiben erhalten, Ausfall ist zu ersetzen. 

 
 

6.4.2 Kompensationsmaßnahmen 
 
Bei Umsetzung der Planung kommt es zur Überbauung von Grünflächen, Gehölzen und Bo-
den. Diese Eingriffe sind durch geeignete Maßnahmen außerhalb des Plangebietes zu kom-
pensieren: 
 
Kompensationsmaßnahmen 
M1 Das Kompensationsdefizit ist durch geeignete Maßnahmen zu kompensieren, die ei-

nem Kompensationsflächenäquivalent von 31.277 entsprechen und sich in der Land-
schaftszone „Rückland der Mecklenburgischen Seenplatte“ befinden. Möglich wäre 
die Verwendung des ca.18 km entfernten Ökokontos MSE-041 „Naturwald Rosenholz 
bei Hohenzieritz“. 

 
 

 
6.5 Geh-, Fahr- und Leitungsrechte  
 
Zwischen dem Vorhabenträger für den Teilbereich 1 und den Stadtwerken wurde ein Gestat-
tungsvertrag abgeschlossen. Entsprechend wurde im Bebauungsplan 5 m bzw. 4 m breite 
Leitungsrechte zugunsten der Stadtwerke festgesetzt. 
 
 
 

6.6 Immissionsschutz 
 
Der Teilbereich 2 grenzt an Gewerbegebietsflächen und die Landesstraße L35 an, so dass 
keine immissionsschutzrechtlichen Einschränkungen gegeben sind. 
Beim Teilbereich 2 wird eine als Umgehungsstraße geplante Trasse überplant; also eine an-
gedachte Nutzung, von der Lärmimmissionen ausgehen. Im Bebauungsplan Nr. 2, der seit 
dem 15.04.1993 wirksam ist, wurde ein sonstiges Sondergebiet Fremdenverkehr festgesetzt. 
Im Text gibt es keine Festsetzungen dazu. Im seit dem 05.09.2005 wirksamen Flächennut-
zungsplan ist ein Sondergebiet 2 (Kino, Sportcenter u. a.) dargestellt und nur im Bereich des 
Hotels Hellfeld ein sonstiges Sondergebiet Fremdenverkehr. Die angestrebten kulturellen 
und sportlichen Einrichtungen sind gegenüber dem Gewerbegebiet immissionsschutzrecht-
lich nicht schutzbedürftig.  
 
 
 

6.7 Kennzeichnungen  
 
Der Plangeltungsbereich befindet sich innerhalb der Bergbauberechtigung „Erlaubnis zur 
Aufsuchung der bergfreien Bodenschätze Erdwärme und Sole im Feld „Neubrandenburg-
Nord“. Inhaber dieser Erlaubnis ist die NEUWOGA Neubrandenburger Wohnungsbaugenos-
senschaft eG., Demminer Straße 69, 17034 Neubrandenburg. 
Die Erlaubnis stellt lediglich einen Dritte ausschließenden Rechtstitel dar. Die Bergbaube-
rechtigung besagt noch nichts darüber, wie und unter welchen Voraussetzungen der Inhaber 
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seine Berechtigung ausüben darf (vgl. Boldt/Weller, BBerg, § 6 Rn. 13). Folglich steht die Er-
laubnis dem Vorhaben nicht entgegen. 
 
 
 

6.8 Nachrichtliche Übernahme 
 
Westlich des Plangeltungsbereichs verläuft die Landesstraße L 35. Der Plangeltungsbereich 
liegt außerhalb von Ortsdurchfahrten. 
 
 

 
6.9 Hinweise 
6.9.1 Bodendenkmalpflegerische Belange 
 
Wenn während der Erdarbeiten (Grabungen, Ausschachtungen, Kellererweiterungen, Abbrü-
che usw.) Befunde wie Mauern, Mauerreste, Fundamente, verschüttete Gewölbe, Verfüllun-
gen von Gräben, Brunnenschächte, verfüllte Latrinen- und Abfallgruben,  gemauerte Flucht-
gänge und Erdverfärbungen (Hinweise auf verfüllte Gruben, Gräben, Pfostenlöcher, Brand-
stellen oder Gräber) oder auch Funde wie Keramik, Glas, Münzen, Urnenscherben, Steinset-
zungen, Hölzer, Holzkonstruktionen, Knochen, Skelettreste, Schmuck, Gerätschaften aller 
Art (Spielsteine, Kämme, Fibeln, Schlüssel, Besteck) zum Vorschein kommen, sind diese 
gem. § 11 Abs. 1 u. 2 DSchG M-V   unverzüglich der unteren Denkmalschutzbehörde anzu-
zeigen. Anzeigepflicht besteht gemäß § 11 Abs. 1 DSchG M-V für den Entdecker, den Leiter 
der Arbeiten, den Grundeigentümer oder zufällige Zeugen, die den Wert des Gegenstandes 
erkennen. 
Der Fund und die Fundstelle sind gem. § 11 Abs. 3 DSchG M-V in unverändertem Zustand 
zu erhalten. Diese Verpflichtung erlischt fünf Werktage nach Zugang der Anzeige, bei schrift-
licher Anzeige spätestens nach einer Woche. Die untere Denkmalschutzbehörde kann die 
Frist im Rahmen des Zumutbaren verlängern, wenn die sachgemäße Untersuchung oder die 
Bergung des Denkmals dies erfordert. 
Aufgefundene Gegenstände sind dem Landesamt für Kultur und Denkmalpflege zu überge-
ben. 
 
 

6.9.2 Arbeitsschutz 
 
Das Landesamt für Gesundheit und Soziales Mecklenburg-Vorpommern weist in seiner Stel-
lungnahme vom 25.01.2022 hin: 

• Bei Fragen zum baulichen Arbeitsschutz bzw. zur Prüfung der Einhaltung der Bestim-
mungen der Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV) empfehle ich bereits in der Planungs-
phase Kontakt mit der Arbeitsschutzbehörde aufzunehmen. 

• Entsprechend der Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz auf Baustellen 
(Baustellenverordnung – BaustellV) vom 10.Juni 1998, sind Baustellen bestimmten Um-
fangs beim zuständigen Landesamt für Gesundheit und Soziales, Abteilung Arbeits-
schutz und technische Sicherheit, Dezernat Neubrandenburg, Neustrelitzer Straße 120, 
17033 Neubrandenburg, spätestens zwei Wochen vor Einrichtung der Baustelle schrift-
lich anzukündigen (§ 2 Abs. 2 BaustellV). 

• Zur Sicherstellung der Belange des Arbeitsnehmerschutzes bei der Ausführung der Bau-
arbeiten sind die Bestimmungen der DGUV Vorschrift 38 – „Bauarbeiten“ – und der 
DGUV Regel 1ß1-604 – „Branche Tiefbau“ – zu berücksichtigen. 
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6.9.3 Abfallrecht 
 
Der Landkreis Mecklenburgische Seenplatte weist in seiner Stellungnahme vom 21.04.2022 
hin: 
Die Verwertung bzw. Beseitigung von Abfällen hat entsprechend den Vorschriften des Kreis-
laufwirtschaftsgesetzes (KrWG) und des Abfallwirtschaftsgesetzes (AbfWG M-V) und der auf 
Grund dieser Gesetze erlassenen Rechtsverordnungen zu erfolgen.  
Die bei den Arbeiten anfallenden Abfälle sind laut §§ 7 und 15 KrWG einer nachweislich ge-
ordneten und gemeinwohlverträglichen Verwertung bzw. Beseitigung zuzuführen. Bauschutt 
und andere Abfälle sind entsprechend ihrer Beschaffenheit sach- und umweltgerecht nach 
den gesetzlichen Bestimmungen zu entsorgen (zugelassene Deponien, Aufbereitungsanla-
gen usw.). 
 
 

6.9.4 Bodenschutz 
 
Der Landkreis Mecklenburgische Seenplatte weist in seiner Stellungnahme vom 21.04.2022 
hin: 
Nach § 4 Abs. 1 Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG) hat jeder, der auf den Boden ein-
wirkt, sich so zu verhalten, dass keine schädlichen Bodenveränderungen hervorgerufen und 
somit die Vorschriften dieses Gesetzes eingehalten werden. Die Zielsetzungen und Grunds-
ätze des BBodSchG und des Landesbodenschutzgesetzes sind zu berücksichtigen. Insbe-
sondere bei bodenschädigenden Prozessen wie z. B. Bodenverdichtungen, Stoffeinträgen ist 
Vorsorge gegen das Entstehen von schädlichen Bodenveränderungen zu treffen. Bodenver-
dichtungen, Bodenvernässungen und Bodenverunreinigungen sind zu vermeiden. Das Bo-
dengefüge bzw. wichtige Bodenfunktionen sind bei einem möglichst geringen Flächenver-
brauch zu erhalten. 
Falls bei Erdarbeiten Anzeichen von schädlichen Bodenveränderungen (z. B. abartiger Ge-
ruch, anormale Färbung, Austritt verunreinigter Flüssigkeiten, Reste alter Ablagerungen) auf-
treten, ist das Umweltamt des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte umgehend zu infor-
mieren.   
Soweit im Rahmen von Baumaßnahmen Überschussböden anfallen bzw. Bodenmaterial auf 
dem Grundstück auf- oder eingebracht werden soll, haben die nach § 7 BBodSchG Pflichti-
gen Vorsorge gegen das Entstehen schädlicher Bodenveränderungen zu treffen, die stand-
orttypischen Gegebenheiten sind hierbei zu berücksichtigen. Die Forderungen der §§ 10 bis 
12 Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV) sind zu beachten. Auf die 
Einhaltung der Anforderungen der DIN 19731 (Verwertung von Bodenmaterial 5/1998) wird 
besonders hingewiesen. 
 
 

6.9.5 Neubrandenburger Stadtwerke GmbH 
 
Die Neubrandenburger Stadtwerke GmbH weist in ihrer Stellungnahme vom 28.02.2022 hin: 
Bei Neu- oder Umverlegungen sind die Anlagen der neu.sw(tab/neu-medianet vorzugsweise 
im öffentlichen Bauraum unterzubringen. Bei Verlegung auf privaten Flächen sind im B-Plan 
entsprechende Flächenkennzeichnungen zur Einräumung von Leitungsrechten vorzusehen. 
Auf Baumpflanzungen sowie auf tiefwurzelnde Strauchpflanzungen in Leitungs- und/oder Ka-
belnähe ist zu verzichten. … 
Die Bebauung an der Grundstücksgrenze zur Straße am Teilbereich 2 „ist so auszuführen, 
dass keine Überbauung unserer Anlagen erfolgt. Einfriedungen und massive Grundstück-
seinfassungen, mit denen eine Überbauung erfolgen würde, sind nicht gestattet. Tiefbauar-
beiten im Bereich der Leitungszonen sind in Handschachtung auszuführen.  
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7. AUSWIRKUNGEN DER PLANUNG 
7.1 Auswirkungen auf ausgeübte Nutzungen 
 
Die brachliegende Fläche wird einer Nutzung zugeführt. 
 
 
 

7.2 Verkehr 
 
An der vorhandenen Erschließung der Fläche werden keine Veränderungen vorgenommen.  
 
 

 
7.3 Ver- und Entsorgung 
 
Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung 
Die Trinkwasserversorgungsleitungen liegen im öffentlichen Bereich der Hellfelder Straße. 
Ein Anschluss ist möglich. 
Durch den Teilbereich 1 verlaufen Schmutzwasserdruckrohrleitungen. Am Teilbereich 2 be-
findet sich eine Schmutzwasserleitung im öffentlichen Bereich der Hellfelder Straße, an die 
angeschlossen werden kann. 
 
Löschwasser 
Aufgabe der Gemeinde ist es, die Erschließung des Plangebietes zu sichern. Allerdings ist erst 
im Rahmen der Erschließung die ausreichende Bereitstellung von Löschwasser mitzuplanen.  
Zur Sicherung des Löschwasserbedarfs sind 3 Varianten möglich:  
- Versorgung aus dem Trinkwassernetz durch Netzerweiterung  
- Realisierung von Brunnen und Hydranten für die Löschwasserbereitstellung  
- Bau von Zisternen oder Löschwasserteichen.  
Die Entscheidung über eine dieser Varianten ist mit der Erschließungsplanung zu treffen und 
steht in Abhängigkeit von den potenziellen Investoren für den Geltungsbereich 2. Somit sind 
gezielte Festsetzungen von Versorgungsflächen nach § 9 Abs. 1 Nr. 12 BauGB für Anlagen 
und Einrichtung der öffentlichen Versorgung (hier zur Löschwasserversorgung) im Bebau-
ungsplan nicht möglich. Die Zulässigkeit von „der technischen Versorgung dienenden Anla-
gen“ ist innerhalb der Baugebiete nach § 14 Abs. 2 BauNVO gegeben. Die Gemeinde hat dies 
bei der Vergabe der Flächen gegebenenfalls zu berücksichtigen. Der Löschwasserbedarf kann 
gegenwärtig noch nicht exakt bestimmt werden, da konkrete Nutzungen nicht bekannt sind. 
Bei den angedachten großflächigen Nutzungen kann jedoch mit einer mittleren bzw. hohen 
Brandausbreitung gerechnet werden, was eine Versorgung von 192 m³/h Löschwasser bedeu-
ten könnte. Im Rahmen der Erschließung wird durch die Gemeinde der Grundschutz gesichert. 
Bei einer höheren Brandausbreitungsgefahr ist der höhere Löschwasserbedarf durch den In-
vestor auf dem eigenen Grundstück abzusichern (z.B. durch Zisternen, Löschwasserteiche 
oder über Brunnen). Eine maximale Entfernung von 300 m von der Entnahmestelle bis zur 
Baugrenze ist zu berücksichtigen.  Zu beachten ist weiterhin, dass bei Produktionsgebäuden, 
in denen mit wassergefährdenden Stoffen und Flüssigkeiten umgegangen wird, bautechnische 
Maßnahmen zum Auffangen von Löschwasser erforderlich sind. Belastetes Löschwasser 
muss im Gewerbegebiet zurückgehalten werden können, um eine Beeinträchtigung von Ober-
flächengewässern zu vermeiden. 
 
Oberflächenentwässerung 
Eine Niederschlagswasserableitung ist im Teilbereich 1 nicht über die vorhandenen Netzte 
möglich. Eine Verwertung bzw. Versickerung des Niederschlagswassers auf dem Grund-
stück ist zwingend erforderlich. 
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Für den Teilbereich 2 wird eine Verwertung bzw. Versickerung des Niederschlagswassers 
empfohlen. 
 
Elektrische Versorgung 
 
Gasversorgung 
 
Telekommunikation 
„Für die telekommunikationstechnische Erschließung wird im Zusammenhang mit dem oben 
genannten Bebauungsplan eine Erweiterung unseres Telekommunikationsnetzes erforder-
lich.“1 
 
Abfallvermeidung, Verwertung und Entsorgung 
 
 
 

7.4 Natur und Umwelt 
 
Von Eingriffen in Form von Überbauung sind vorhandene Biotope betroffen. Diese sind zu 
kompensieren.  
Baubedingte Beeinträchtigungen der ansässigen Fauna sind zu vermeiden. 
 
 
 

7.5 Bodenordnende Maßnahmen 
 
Maßnahmen zur Bodenordnung gemäß § 45 ff. BauGB sind nicht erforderlich. Eine Neuord-
nung von Grundstücken wird durch den Bebauungsplan nicht begründet. 
 
 
 

7.6 Kosten und Finanzierung 
 
Die Kosten für die Planung und Erschließung sowie für sonstige damit im Zusammenhang 
stehende Aufwendungen werden von dem Vorhabenträger und der Gemeinde getragen. 
Weitere Regelungen dazu beinhaltet der städtebauliche Vertrag. 
 
 
 

 
8. FLÄCHENBILANZ 
 
Tabelle 1: Flächenbilanz 

Nutzung Flächengröße Anteil an Gesamtfläche 

Gewerbegebiete 13.722 m² 
 

89 % 

Verkehrsflächen 1.689 m² 11 % 

Gesamt 15.411 m² 100 % 

 
 
 
 

 
1 Stellungnahme der Deutschen Telekom Technik GmbH vom 11.02.2022 
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II. UMWELTBERICHT 
1. EINLEITUNG 
 
Basierend auf der Projekt - UVP-Richtlinie der Europäischen Union des Jahres 1985, ist am 
20. Juli 2004 das EAG-Bau in Kraft getreten. Demnach ist für alle Bauleitpläne, also den Flä-
chennutzungsplan, den Bebauungsplan sowie für planfeststellungsersetzende Bebauungs-
pläne, eine Umweltprüfung durchzuführen. Dies ergibt sich aus § 2 Abs. 4 des BauGB. 
Im Rahmen des Umweltberichtes sind die vom Vorhaben voraussichtlich verursachten Wir-
kungen daraufhin zu überprüfen, ob diese auf folgende Umweltbelange erhebliche Auswir-
kungen haben werden: 
 
1. Tiere, Pflanzen, Boden, Fläche, Wasser, Luft, Klima, Landschaftsbild, biologische Vielfalt 
2. Europäische Schutzgebiete 
3. Mensch, Bevölkerung 
4. Kulturgüter 
5. Vermeidung von Emissionen, sachgerechter Umgang mit Abfällen und Abwässern 
6. Erneuerbare Energien, sparsamer Umgang mit Energie 
7. Darstellungen in Landschafts- und vergleichbaren Plänen 
8. Luftqualität 
9. Umgang mit Störfallbetrieben 
10. Eingriffsregelung. 
 
Abb.2: Lage des Untersuchungsraumes (© GeoBasis-DE/M-V, 2024) 

 
 
 
 

 Kurzdarstellung der Inhalte und Ziele des B- Planes 
1.1.1 Beschreibung der Festsetzungen, Angaben über Standorte, Art, Umfang, 

Bedarf an Grund und Boden 
 
Wie in der Abbildung zwei zu sehen, teilt sich das insgesamt etwa 1,5 ha große Plangebiet in 
zwei Flächen, entlang der Hellfelder Straße, am Gewerbestandort Hellfeld der Gemeinde 
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Trollenhagen. Mit Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 17 sollen die rechtlichen Vorausset-
zungen für die Umsetzung der Erweiterung des Gewerbegebiets Hellfeld geschaffen werden.  
Die Teilflächen liegen hauptsächlich auf Intensivacker und Ruderalflächen mit Gehölzauf-
wuchs. Die Planung sieht eine Grundflächenzahl (GRZ) von 0,8 vor, sodass Versiegelungen 
bis zu 80 % zulässig sind. Die Zahl der Vollgeschosse wurde auf zwei festgesetzt. Die zuläs-
sigen Firsthöhen liegen im Süden bei 30 m und im Norden bei 50,5 m. Die Erschließung der 
Flächen erfolgt über die südöstlich verlaufende Hellfelder Straße. Die Teilfläche 1 erhält ent-
lang der westlichen Plangebietsgrenze eine neue Zuwegung. Im Norden der Teilfläche 1 ist 
die Anpflanzung von Gehölzen festgesetzt. Geh- Fahr- und Leitungsrechte gelten für eine 20 
KV – Freileitung und unterirdische Versorgungsleitungen. 
Im Osten der Teilfläche 2 sind zwei Einzelbäume zur Erhaltung festgesetzt. Entlang der 
nordwestlichen Plangebietsgrenze erstreckt sich eine Anpflanzfestsetzung für eine Sicht-
schutzhecke aus Sträuchern. Die übrigen Gehölze der Teilfläche 2 können beseitigt werden.  
 
Abb.3: Planungsdarstellung (© GeoBasis-DE/M-V, 2024, Konfliktplan) 

 

 
Tabelle 2: Geplante Nutzungen 

Nutzung Flächen m² Flächen m² 
Anteil an der Ge-

samtfläche in % 

Gewerbegebiet GRZ 0,8 13.722,00   89,04 

davon       

Bauflächen versiegelt 80%   10.977,60   

Bauflächen unversiegelt 20%   2.744,40   

davon        

Anpflanzungsfestsetzung   428,00   

Verkehrsfläche 1.689,00   10,96 

  15.411,00   100,00 
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Abb.4: Teilflächen 1+2 der Planung 

   
 
 
1.1.2 Bau-, anlage- und betriebsbedingte Wirkungen des Vorhabens 
 
Das Vorhaben kann bei Realisierung folgende zusätzliche Wirkungen auf Natur und Umwelt 
verursachen: 
Mögliche baubedingte Wirkungen sind Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes während der 
Bauarbeiten zur Realisierung der geplanten Vorhaben, welche nach Bauende wiedereinge-
stellt bzw. beseitigt werden. Während dieses Zeitraumes kommt es, vor allem durch die La-
gerung von Baumaterialien und die Arbeit der Baumaschinen, auch außerhalb der Baufelder 
zu folgenden erhöhten Belastungen der Umwelt: 

1 Flächenbeanspruchung durch Baustellenbetrieb,  
2 Bodenverdichtung, Lagerung von Baumaterialien,  
3 Emissionen und Erschütterungen durch Baumaschinen.  

 
Mögliche anlagebedingte Wirkungen sind dauerhafte Beeinträchtigungen des Naturhaushal-
tes durch die Existenz des Vorhabens an sich. Diese beschränken sich auf das Baufeld.  

1 zusätzliche Flächenversiegelungen, 
2 geringe zusätzliche Beeinträchtigung des Landschaftsbildes,  
3 Beseitigung potenzieller Nahrungshabitate.  

 
Mögliche betriebsbedingte Wirkungen sind dauerhafte Beeinträchtigungen des Naturhaus-
haltes durch die Funktion/ Nutzung der Baulichkeiten. Nennenswerte Wirkfaktoren sind in 
diesem Fall: 

1 durch Gewerbe verursachte Emissionen (Lärm, Schadstoffe, Licht, Bewegung) 
 
 

1.1.3 Abgrenzung des Untersuchungsgebietes 
 
Es wurden Untersuchungen in Umfang und Detaillierungsgrad gemäß Tabelle 3 vorgeschla-
gen. Im Rahmen der frühzeitigen Trägerbeteiligung wurden dagegen keine Einwände erhoben. 
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Tabelle 3: Detaillierungsgrade und Untersuchungsräume 
Mensch Land-

schaftsbild 

Wasser Boden Klima/ 

Luft 

Fauna Flora Kultur- 

und Sach-

güter 

UG = GB + 

nächstgele-

gene Bebau-

ung und Nut-

zungen 

UG= GB und 

Radius von  

500 m 

UG = GB UG = GB UG = GB UG = GB UG = GB UG = GB 

Nutzung vorh. 

Unterlagen,  

Nutzung vorh. 

Unterlagen 

Nutzung 

vorh. Unter-

lagen 

Nutzung 

vorh. Un-

terlagen 

Nutzung 

vorh. Un-

terlagen 

 

Artenschutzfachbei-

trag auf Grundlage ei-

ner Relevanzprüfung 

streng geschützter Ar-

ten sowie Potenzial-

analysen der Arten-

gruppen Avifauna, 

Amphibien und Repti-

lien. Nutzung vorh. 

Unterlagen 

Biotop-

typen-er-

fassung 

Nutzung 

vorh. Unter-

lagen 

UG – Untersuchungsgebiet, GB – Geltungsbereich 
 
 
 

1.2 Darstellung der in Fachgesetzen und Fachplanungen festge-
legten Ziele des Umweltschutzes 

 
Folgende Gesetzgebungen sind anzuwenden: 
 
Im § 12 des Naturschutzausführungsgesetzes MV (NatSchAG MV) werden Eingriffe definiert. 
 
Im § 15 des BNatSchG ist die Eingriffsregelung verankert. 
 
Es ist zu prüfen, ob durch das im Rahmen der B-Plan-Aufstellung ausgewiesene Vorhaben 
Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG, Art. 12, 13 FFH-RL und/oder Art. 5 VSchRL, be-
züglich besonders und streng geschützte Arten ausgelöst werden. Ein Artenschutzfachbei-
trag wurde erstellt. 
 
Laut Gutachtlichem Landschaftsrahmenplan (GLRP) liegen keine Informationen über Maß-
nahmen, Erfordernisse oder besondere Bedingungen für das Plangebiet vor. 
 
Planungsgrundlagen für den Umweltbericht sind: 

• Bundesnaturschutzgesetz vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), das zuletzt durch Arti-
kel 3 des Gesetzes vom 8.Dezember 2022 (BGBl. I S. 2240) geändert worden ist,  

• Gesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern zur Ausführung des Bundesnatur-
schutzgesetzes (Naturschutzausführungsgesetz – NatSchAG M-V) vom 23. Februar 
2010 (GVOBl. M-V 2010, S. 66) zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
24. März 2023 (GVOBl. M-V S. 546), 

• Verordnung zum Schutz wild lebender Tier- und Pflanzenarten (Bundesartenschutz-
verordnung – BArtSchV) vom 16. Februar 2005 (BGBl. I S. 258, 896), geändert 
durch Artikel 10 des Gesetzes vom 21. Januar 2013 (BGBl. I S. 95), 

• EU-Vogelschutzrichtlinie: Richtlinie 209/147/EG des Rates vom 30. November 2009 
über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten (Amtsblatt L 20, S. 7, 26.01.2010, 
kodifizierte Fassung), 

• Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie: Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 
zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und 
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Pflanzen, zuletzt geändert durch Artikel 1 der Richtlinie 2013/17/EU des Rates vom 
13. Mai 2013 zur Anpassung bestimmter Richtlinien im Bereich Umwelt aufgrund des 
Beitritts der Republik Kroatien (ABl. L 158 vom 10. Juni 2013, S. 193–229), 

• Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 18. März 2021 (BGBl. IS. 540), das durch Artikel 10 des Gesetzes vom 22.De-
zember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 409) geändert worden ist, 

• Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung in Mecklenburg-Vorpommern (Lan-
des-UVP-Gesetz – LUVPG M-V, In der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Sep-
tember 2018 (GVOBl. M-V S. 363), 

• Wasserhaushaltsgesetz vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585), das zuletzt durch Arti-
kel 7 des Gesetzes vom 22.Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 409) geändert worden 
ist, 

• Wassergesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern (LWaG) vom 30. November 
1992 (GVOBl. M-V 1992, S. 669), zuletzt geändert durch Gesetz vom 8. Juni 2021 
(GVOBl. M-V S. 866), 

• Gesetz zum Schutz vor schädlichen Bodenveränderungen und zur Sanierung von 
Altlasten (Bundes-Bodenschutzgesetz – BBodSchG) vom 17. März 1998 (BGBl. I S. 
502), das zuletzt durch Artikel 7 des Gesetzes vom 25. Februar 2021 (BGBl. I S. 
306) geändert worden ist, 

• Bundes-Immissionsschutzgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 
2013 (BGBl. I S. 1274), das zuletzt durch Artikel 11 Absatz 3 des Gesetzes vom 26. 
Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 202) geändert worden ist, 

• Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. 
I S. 3634), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 20. Dezember 2023 (BGBl. 
2023 I Nr. 394) geändert worden ist, 

• Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung -
BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 
3786), die zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 3. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 
176) geändert worden ist, 

• Gesetz über die Raumordnung und Landesplanung des Landes Mecklenburg-Vor-
pommern – Landesplanungsgesetz (LPlG, 5. Mai 1998 GVOBl. M-V 1998, S. 503, 
613), zuletzt geändert durch Artikel 9 des Gesetzes vom 9. April 2020 (GVOBl. M-V 
S. 166), 

• Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) vom 24. Februar 2012 (BGBl. I S. 212), das zu-
letzt durch Artikel 5 des Gesetzes vom 2. März 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 56) geändert 
worden ist, 
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Abb.5: Lage des Untersuchungsraumes im Naturraum (© GeoBasis DE/M-V, 2023) 

 
 
Gemäß Abbildungen 5 und 13 fügt sich das Plangebiet mit den zwei Teilflächen folgenderma-
ßen in den Naturraum ein: 
 
➔ Nächstgelegene Natura- Gebiete liegen mindestens 700 m östlich. 
➔ Die Fläche beinhaltet zwei nach §18NatSchAG geschützte Bäume.  
➔ Im 200 m- Umkreis befinden sich fünf gem. § 20 NatSchAG M-V gesetzlich geschützte 

Biotope, davon vier Feldgehölze sowie ein Kleingewässer.  
 
 
 
 

2. BESCHREIBUNG/ BEWERTUNG DER ERHEBLICHEN UMWELT-
AUSWIRKUNGEN 
 Bestandsaufnahme (Basisszenario) 

2.1.1 Erfassung der Umweltmerkmale der Gebiete, die voraussichtlich erheb-
lich beeinflusst werden 

 
Mensch 
Das Plangebiet befindet sich am nördlichen Siedlungsrand der Stadt Neubrandenburg. West-
lich verläuft die Landstraße 35 und östlich die Hellfelder Straße. Zwischen den beiden Teilflä-
chen 1 und 2 liegt das Gewerbegebiet Hellfeld, das überwiegend von Betrieben für Fahr-
zeugverkauf bzw. -vermietung sowie einem Metallbauunternehmen und der ESG Energy 
Service Group genutzt wird. Südöstlich der Hellfelder Straße erstreckt sich eine Kleingarten-
anlage und Richtung Osten eine Freiflächen-Photovoltaikanlage. Der Geltungsbereich ist ins-
gesamt von Acker-, Gewerbe- und Ruderalflächen sowie stellenweise von Gehölzbewuchs 
umgeben. 
Das Plangebiet ist aufgrund der Immissionen aus oben genannten Nutzungen, v.a. seitens 
der Straßen und der Gewerbebetriebe vorbelastet. Die Flächen haben keinen Erholungswert.  
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Flora  
Die Teilfläche 1 (s. Abb. 2) wird von einer Ackerfläche dominiert, begleitet von einem Streifen 
mit ruderaler Staudenflur. Im Bereich der geplanten Zufahrt hat sich ein ruderaler Trittrasen 
entwickelt.  
Einen Großteil der Teilfläche 2 (s. Abb. 2) nimmt eine Fläche mit ruderaler Staudenflur fri-
scher bis trockener Mineralstandorte mit überwiegend Landreitgras und Goldrute sowie 
Strauchbewuchs ein, hauptsächlich von Brombeeren, Weißdorn, Sanddorn, Hund-Rose und 
Schwarzholunder. Die Vegetation wird dominiert von Land-Reitgras und Goldrute. Im Osten 
stehen zwei gesetzlich geschützte Weiden gemäß §18 NatSchAG M-V. Entlang der östlichen 
Plangebietsgrenze ragt ein straßenbegleitendes Siedlungsgehölz und im Norden ein Acker-
streifen der benachbarten Fläche in den Geltungsbereich hinein. Im Süden ist eine Thuja-He-
cke (Lebensbaum) angepflanzt worden.  
 
Tabelle 4: Biotoptypenbestand im Plangebiet  

Code Bezeichnung Fläche in 

m² 

Anteil an der 

Gesamtfläche 

in % 

ACL Lehmacker 8.842,00 57,37 

RHU ruderale Staudenflur trockener bis minerali-

scher Standorte 

5.105,00 33,13 

RTT Ruderaler Trittflur 733,00 4,76 

PWX Siedlungsgehölz aus heimischen Baumarten 55,00 0,36 

PHW Siedlungshecke nicht heimischer Arten 34,00 0,22 

PHX Siedlungsgebüsch aus heimischen Gehölzarten 642,00 4,17 

Gesamt   15.411,00 100,00 

 
Abb.6: Biotoptypenbestand (© GeoBasis-DE/M-V, 2024, Bestandsplan) 

 
 
Fauna 
Im Geltungsbereich des Vorhabens befinden sich zum überwiegenden Teil intensiv genutzte 
Ackerflächen (ACL). Die Teilfläche 1 wird nahezu ausschließlich intensiv genutzt bzw. ge-
pflegt. Im Süden verläuft eine Straßenbegleitvegetation (RTT). Zwischen dem südlich an-
grenzenden Metallbau Unternehmen und der Ackerfläche verläuft ein Streifen mit einer ru-
deralen Staudenflur (RHU). Aufgrund der vorhandenen Barrierewirkungen seitens der Stra-
ßen, sowie der Störwirkungen der vorhandenen Gewerbebetriebe, der intensiven 
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Bewirtschaftung sowie der querenden Freileitung wird nicht mit einem Vorkommen störemp-
findlicher Arten gerechnet. Im Teilbereich 2 erstreckt sich eine ruderale Staudenflur aus 
überwiegend Landreitgras mit Sträuchern, welche möglicherweise als Habitat für halboffen-
land - und offenlandgebundene Arten fungieren und aufgrund der vorhandenen Beeren, Blü-
ten und Zweige Nahrungsangebote beinhalten. Für baumbrütende Vogelarten stehen im 
Siedlungsgehölz entlang der Hellfelder Straße geeignete Habitate zur Verfügung. Der inten-
siv bewirtschaftet Ackerstreifen im Norden ist aufgrund der Stoffbelastung und der intensiven 
Bewirtschaftung als Lebensraum ungeeignet. Ähnlich wie in Teilbereich 1 grenzen auch hier 
störende Gewerbebetriebe an die Untersuchungsfläche an. Es ist daher davon auszugehen, 
dass störungsempfindliche Vogelarten diese Staudenflur als Bruthabitat meiden. Laut LUNG 
M-V wurden im entsprechenden Messtischblattquadranten (MTBQ) 2445-2 Beobachtungen 
folgender Arten registriert: 3 Brutpaare des Kranichs (Beobachtungszeitraum 2008-2016), 1 
Brutpaar der Wiesenweihe (Beobachtungsjahr 2016). Beide Arten sind vorrangig in Feuchtle-
bensräumen vertreten, welche im Untersuchungsgebiet nicht vorhanden sind. Das Vorhaben 
liegt außerhalb von Rastgebieten (s. Abb. 8).  
 
Der Boden des Plangebietes ist bindig. Für Zauneidechsen ist er somit nicht grabbar. Die 
Funktion der Ackerflächen als Habitat ist aufgrund intensiver landwirtschaftlicher Nutzung mit 
einem hohen Tötungsrisiko für die jeweiligen Individuen verbunden. Außerdem sind die Flä-
chen durch Befahren verdichtet und mit Fremdstoffen belastet. Die Ackerflächen sind als Le-
bensraum für Reptilien ungeeignet. Das dicht wurzelnde Landreitgras nimmt den größten 
Teil der ruderalen Staudenfluren ein. Daher fehlen hier wichtige Habitatstrukturen wie Offen-
bodenstellen, Sonnenplätze und abgestufte Vegetation. Die Staudenfluren sind aufgrund tan-
gierender Straßen, Bebauung und Ackerflächen isoliert. Die ungünstigen Voraussetzungen 
auf den Staudenfluren im Zusammenspiel mit dem geringen Aktionsradius der Zauneidechse 
lassen ein Vorkommen der Art im Plangebiet ausschließen. Auch für andere Reptilienarten 
ist die Planfläche als Lebensraum ungeeignet. 
 
Im Plangebiet sind keine Oberflächengewässer vorhanden. Geeignete Lebensräume für Am-
phibien befinden sich weit außerhalb des Untersuchungsraumes, u.a. östlich im Bereich der 
Seenkette und westlich im Bereich der Datze und der Torfstiche. Zwei Gewässerbiotope öst-
lich der Hellfelder Straße im Bereich der Kleingartenanlage könnten bei entsprechender 
Wasserführung als Laichgewässer für Amphibien dienen. Westlich der Demminer Straße lie-
gen ein Regenrückhaltebecken und eine Kleingewässer (bei Eschengrund) die ebenfalls po-
tenzielle Fortpflanzungsstätten für Amphibien darstellen. Aufgrund der tangierenden Straßen, 
Bebauungen und Ackerflächen besteht kein Biotopverbund zwischen Gewässer und Plange-
biet. Aufgrund der isolierten Lage kann eine Funktion der beiden Teilflächen als Transfer- 
oder Überwinterungsräume ausgeschlossen werden. Im betreffenden MTBQ konnten keine 
Amphibienarten nachgewiesen werden (LUNG M-V, GAIAprofessional). 
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Abb. 7: Gewässer in der Umgebung des Plangebietes (Quelle © GeoBasis-DE/M-V, 2023) 

 
 
Abb. 8: Rastgebiete in der Umgebung des Plangebietes (Quelle © GeoBasis-DE/M-V, 2023) 

 
 
Im Plangebiet stehen keine Gebäude. In den Weiden des Siedlungsgehölzes entlang der Hell-
felder Straße wurden einzelne Baumspalten festgestellt, welche Potenzial für Einzelquartiere 
darstellen könnten. Die entsprechenden Bäume sind zur Erhaltung festgesetzt und werden 
somit von der Planung nicht berührt. Weitere für Fledermäuse relevante Quartiersstrukturen 
bestehen im Plangebiet nicht. Die Ackerflächen weisen aufgrund der Bewirtschaftung ein äu-
ßerst geringes Nahrungsangebot und somit keine Eignung als Jagdhabitat auf. Einzelne ja-
gende Tiere sind über den Staudenfluren, insbesondere im Teilgebiet 2, nicht auszuschließen. 
Dieses hat jedoch, aufgrund der fehlenden Konnektivität in andere Teilhabitate, nur eine un-
tergeordnete Bedeutung als Nahrungshabitat. Durch die geplanten Hecken-pflanzungen bei 
Umsetzung des Vorhabens wird der Biotopverbund verbessert.  
Eine erhöhte Habitateignung für Libellen, Käferarten, Biber/Fischotter, Falterarten, Mollusken 
und Fische konnte nicht festgestellt werden. 
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Boden 
Laut Geoportal des Landes Mecklenburg-Vorpommerns (GAIAprofessional) setzt sich der 
Boden im Geltungsbereich aus Lehm-/ Tieflehm- Pseudogley (Staugley)/ Parabraunerde- 
Pseudogley (Braunstaugley)/ Gley- Pseudogley (Amphigley) der Grundmoräne mit starkem 
Stauwasser- und/ oder mäßigem Grundwassereinfluss zusammen. Das Gelände im und um 
das Plangebiet ist eben bis kuppig. Eine Wassererosionsgefährdung liegt nicht vor. Die Win-
derosionsgefährdung ist ebenfalls nicht vorhanden bzw. nur in sehr geringem Maße. Das 
Plangebiet ist aufgrund menschlicher Nutzung vorbelastet. Der Boden ist kein Wert- und 
Funktionselement besonderer Bedeutung. 
 
Wasser 
Im Geltungsbereich des Vorhabens sind keine Oberflächengewässer vorhanden. Etwa 
800 Meter nördlich des Plangebietes befindet sich ein Graben. Ein weiterer Graben verläuft 
445 Meter westlich. Ein Regenrückhaltebecken und ein Kleingewässer bei Eschengrund, 
westlich der Demminer Straße, liegen 340 m westlich bzw. 800 m südwestlich. Das Grund-
wasser steht im Bereich der Teilfläche 1 mit mehr als 2 bis 5 m und im Bereich der Teilfläche 
2 mit mehr als 10 m unter Flur an. Die Grundwasserressourcen sind potenziell, aber mit hyd-
raulischen Einschränkungen nutzbar. Es besteht keine bindige Deckschicht. Sedimente mit 
einer mittleren Durchlässigkeit ist vorherrschend. Das Vorhaben liegt nicht in einem Trink-
wasserschutzgebiet. Das Wasser ist kein Wert- und Funktionselement besonderer Bedeu-
tung. 
 
Klima/Luft 
Das Plangebiet liegt im Einfluss gemäßigten Klimas, welches durch geringe Temperaturun-
terschiede zwischen den Jahres- und Tageszeiten und durch relativen Niederschlagsreich-
tum gekennzeichnet ist. Der vorhandene, überwiegend junge Gehölzbestand auf der Teilflä-
che 2 übt eine schwache Sauerstoffproduktions-, Windschutz- und Staubbindungsfunktion 
aus. Die Luftreinheit ist aufgrund der umgebenden Nutzungen eingeschränkt. Das Klima ist 
kein Wert- und Funktionselement besonderer Bedeutung.  
 
Landschaftsbild/Kulturgüter 
Die Landschaft ist während der Epoche des Pleistozäns im Weichselglazial vor etwa 15.000 
Jahren entstanden. Das Vorhaben befindet sich geologisch gesehen auf Geschiebelehm/-
mergel der Grundmoräne südlich der Verbreitungsgrenze der Grundmoräne des Mecklenbur-
ger Vorstoßen und nördliche der Pommerschen Hauptendmoräne. Das Plangebiet liegt im 
Wuchsgebiet des Ostmecklenburg-Vorpommerschen Jungmoränenlandes und in der Land-
schaftszone „Rückland der Mecklenburgischen Seenplatte“. Der anzutreffende Naturraum 
wird als „kuppiges Tollensegebiet mit Werder“ bezeichnet.  
 
Die Teilfläche 1 liegt innerhalb des Landschaftsbildraumes (V 6-7) „Tal des Tollenseflusses“ 
mit einer sehr hohen Bewertung und die Teilfläche 2 innerhalb des Landschaftsbildraumes 
(V 6-8) „der Werder“ mit einer mittleren bis hohen Bewertung.  
Aufgrund der Siedlungsrandlage befinden sich die Vorhabenflächen außerhalb von Kernbe-
reichen landschaftlicher Freiräume. Es bestehen wechselseitige Blickbeziehungen zwischen 
der Landschaft im Westen und dem Plangebiet. Wegen seiner Lage inmitten gewerblicher 
Bebauung hat das Plangebiet keine besondere Funktion für das Landschaftsbild.  
 
Natura2000-Gebiete 
Die nächstgelegenen Natura2000-Gebiete befinden sich mindestens 780 m entfernt (s. Abb. 
5). Aufgrund der Entfernung können Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele ausgeschlossen 
werden. Eine FFH-Vorprüfung ist somit nicht erforderlich.  
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Abb. 9: Geomorphologie des Untersuchungsraumes (© GeoBasis-DE/M-V, 2024) 

 

 
Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern 
Die unversiegelten Flächen schützen die Bodenoberfläche vor Erosion und binden das Ober-
flächenwasser, fördern also die Grundwasserneubildung sowie die Bodenfunktion und profi-
tieren gleichzeitig davon. Weiterhin wirken die „grünen Elemente“ durch Sauerstoff- und 
Staubbindungsfunktion klimaverbessernd und bieten Tierarten einen potenziellen Lebens-
raum. Die vorhandenen und geplanten Bebauungen prägen das Landschaftsbild, die Erho-
lungsfunktion, die Habitatfunktion und die Bodenfunktion. 
 
 

2.1.2 Entwicklung bei Nichtdurchführung der Planung 
 
Bei einer Nichtdurchführung der Planung würde Teilbereich 1 überwiegend als intensiv ge-
nutzter Acker bestehen bleiben. In Teilbereich 2 würde die ruderale Staudenflur bei fehlen-
den Pflegemaßnahmen, wie Gehölzrückschnitt und Mahd, weiter verbuschen. Mit der Zeit 
würde die Fläche überwiegend von Brombeeren und Eschen eingenommen werden.  
 
 

 
2.2 Prognosen zur Entwicklung des Umweltzustandes bei Durch-

führung der Planung, die mögliche bau-, anlage-, betriebs- und 
abrissbedingte erheblichen Auswirkungen geplanter Vorhaben 
auf die Umweltbelange unter Berücksichtigung der nachhalti-
gen Verfügbarkeit von Ressourcen 

2.2.1 Mögliche bau-, anlage-, betriebs-, nutzungs- und abrissbedingte erhebli-
che Auswirkungen geplanter Vorhaben auf die Umweltbelange unter Be-
rücksichtigung der nachhaltigen Verfügbarkeit von Ressourcen 

 
Fläche 
Ein bestehendes Gewerbegebiet wird durch Anfügung weiterer Gewerbeflächen arrondiert.  
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Flora 
Zwei gesetzlich geschützte Weiden im Teilgebiet 2 bleiben von der Planung unberührt, da 
diese zur Erhaltung festgesetzt werden. Alle übrigen Gehölze können entfernt werden. Die 
ruderale Vegetation geht durch die Bebauung ebenfalls verloren. Es sind Anpflanzungen und 
externe Kompensationsmaßnahmen vorgesehen. 
 
Fauna 
Mit der Überbauung der Gehölze und Staudenfluren werden potentielle Habitate für störun-
empfindliche Brutvogelarten beseitigt. Der Artenschutzfachbeitrag stellt im Ergebnis fest, 
dass bei Umsetzung der Maßnahmen keine Verbotstatbestände nach Abs. 1 §44 BNatSchG 
berührt werden. 
 
Boden/Wasser 
Die vorgesehenen Versiegelungen verursachen unumkehrbare Beeinträchtigungen der Bo-
denfunktion. Dieser Eingriff wird multifunktional ausgeglichen. Das Grundwasser wird vor Ort 
zurückgehalten und versickert. Die Grundwasserneubildungsfunktion wird nicht beeinträch-
tigt. 
 
Biologische Vielfalt 
Auf Teilfläche 1 ist aufgrund der bestehenden intensiv genutzten Ackerfläche nicht mit einem 
Verlust der biologischen Vielfalt zu rechnen. Auf Teilfläche 2 hingegen wird es zu Abnahme 
der biologischen Vielfalt kommen, was vor allem auf den Verlust der Gehölze und der ru-
deralen Staudenflur zurückzuführen ist. Anpflanzungen und Kompensationsmaßnahmen sind 
vorgesehen.  
 
 

2.2.2 Mögliche bau-, anlage-, betriebs-, nutzungs- und abrissbedingte erhebli-
che Auswirkungen geplanter Vorhaben auf die Umweltbelange infolge 
der Art und Menge an Emissionen von Schadstoffen, Lärm, Erschütte-
rungen, Licht, Wärme und Strahlung sowie der Verursachung von Beläs-
tigungen 

 
Die vorgesehene Entwicklung der Flächen zum Gewerbegebiet verursacht die Erhöhung von 
Lärm- und Geruchsimmissionen, Konflikte mit der benachbarten Gewerbefunktion sind nicht 
zu erwarten. 
 
 

2.2.3 Mögliche bau-, anlage-, betriebs-, nutzungs- und abrissbedingte erhebli-
che Auswirkungen geplanter Vorhaben auf die Umweltbelange infolge 
der Art und Menge der erzeugten Abfälle und ihrer Beseitigung und Ver-
wertung 

 
Die Müllentsorgung erfolgt gemäß der örtlichen Satzung. Die bei Bauarbeiten anfallenden 
Abfälle sind entsprechend Kreislaufwirtschaftsgesetz zu behandeln. 
Nach gegenwärtigem Wissensstand sind keine erheblichen zusätzlichen bau-, anlage-, be-
triebs-, nutzungs- und abrissbedingten Auswirkungen auf die Umweltbelange infolge der Art 
und Menge der erzeugten Abfälle und ihrer Beseitigung und Verwertung durch die Planung 
von Bebauung zu erwarten. 
 
 

2.2.4 Mögliche bau-, anlage-, betriebs-, nutzungs- und abrissbedingte Risiken 
für die menschliche Gesundheit, die Umwelt, das kulturelle Erbe 

 
Die geplanten Gebäude wird die umgebende Bebauung überragen. Da die Flächen den 
Siedlungsrand und ein Gewerbegebiet ergänzen und Sichtschutzhecken vorgesehen sind, 
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werden erhebliche Eingriffe in das Landschaftsbild nicht verursacht. Die geringe Erholungs-
funktion bleibt bestehen. Risiken für die menschliche Gesundheit durch Änderung von Ge-
wohnheiten und Einschränkung der Erholungsfunktion werden nicht erzeugt. Über das Vor-
kommen von Kulturgütern liegen derzeit keine Informationen vor. 
 
 

2.2.5 Mögliche bau-, anlage-, betriebs-, nutzungs- und abrissbedingte erhebli-
che Auswirkungen geplanter Vorhaben auf die Umweltbelange infolge 
der Kumulierung mit benachbarten Vorhaben 

 
Die geplante Bebauung steht im Zusammenhang mit den vorhanden Gewerbeflächen in 
Hellfeld. Die zu erwartenden zusätzlichen Wirkungen entsprechen denen der Umgebung. Es 
kommt daher nach gegenwärtigem Kenntnisstand nicht zu unverträglichen Aufsummierun-
gen von bau-, anlage-, betriebs-, nutzungs- und abrissbedingten Auswirkungen auf weiter 
entfernt liegende Schutzgebiete und auf natürliche Ressourcen. 
 

 
2.2.6 Mögliche bau-, anlage-, betriebs-, nutzungs- und abrissbedingte erhebli-

che Auswirkungen geplanter Vorhaben auf die Umweltbelange infolge 
Klimabeeinträchtigung und Anfälligkeit gegenüber dem Klimawandel 

 
Es werden zur Errichtung der Gewerbegebietsflächen zwar einige Gehölze entfernt, diese 
erfüllen aber keine nennenswerte Aufgabe für das Kleinklima im Planungsraum. Die für Kli-
mafunktionen bedeutsamen Weiden an der Straße werden erhalten. Durch die Versiegelun-
gen kommt es zu einer kleinflächigen Aufwärmung, dies führt aber nicht zu einer Beeinträch-
tigung der großräumigen Klimafunktion. Beim Bau der Gebäude für die Gewerbebetriebe 
wird für die Herstellung der notwendigen Baumaterialen Energie benötigt. Insofern dabei fos-
sile Energieträger verwendet werden, führt dies zur Freisetzung des Treibhausgases CO2 
und somit zur Beeinträchtigung des globalen Klimas.  
 

 
2.2.7 Mögliche bau-, anlage-, betriebs-, nutzungs- und abrissbedingte erhebli-

che Auswirkungen geplanter Vorhaben auf die Umweltbelange infolge 
eingesetzter Techniken und Stoffe 

 
Derzeit liegen keine Informationen zu Materialien oder Technologien vor, die bei der Umset-
zung der Bauvorhaben zum Einsatz kommen werden. Unter Zugrundelegung derzeit im Bau-
gewerbe üblicher Methoden, ist das geplante Bauvorhaben vermutlich nicht störfallanfällig 
und steht nicht im Verdacht Katastrophen oder schwere Unfälle auszulösen. Nach derzeiti-
gem Kenntnisstand gibt es im Umfeld des Bauvorhabens keine Anlagen, die umweltgefähr-
dende Stoffe verwenden oder produzieren und somit keine diesbezüglichen Konflikte mit den 
geplanten Funktionen. 
 
 
 

2.3 Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum 
Ausgleich nachteiliger Umweltauswirkungen 

 
Vermeidungsmaßnahmen 
V1 Beginn der Baufeldfreimachungen ist ausschließlich außerhalb der Vogelbrutzeit zu-

lässig (Zeitraum 01.September bis 01. März). Zur Baufeldfreimachung gehört auch 
die Herrichtung der Zuwegungen, Montage-, Fundament- und Kranstellflächen. Ein 
vorzeitiger Baubeginn ist nur dann möglich, wenn durch eine sachverständige Person 
nachgewiesen wird, dass zum Zeitpunkt der Vorhabenrealisierung durch die 
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Errichtung der baulichen Anlagenkeine Beeinträchtigung des Brutgeschehens erfolgt, 
ggf. sind Vergrämungsmaßnahmen, wie z.B. Schwarzschieben der Flächen, Flatter-
bänder etc. durchzuführen.  

V2 Die in der Planzeichnung zur Erhaltung festgesetzten Bäume sind zu erhalten und zu 
sichern. Eine Rodung kann als Ausnahme z.B. aus Gründen der Verkehrssicherungs-
pflicht zugelassen werden. Abgängige oder gerodete Bäume sind durch heimische 
standortgerechte Laubbäume zu ersetzen. Der Ersatz für gefällte Bäume richtet sich 
nach dem Baumschutzkompensationserlass.  

V3 Innerhalb der Anpflanzfestsetzung sind 3 m breite Sichtschutzhecken zu pflanzen und 
dauerhaft zu erhalten. Es werden folgende Pflanzen empfohlen: Heister der Arten 
Traubeneiche, Vogelkirsche, Holzbirne, Holzapfel, Eberesche und Sträucher der Ar-
ten Schneeball, Strauchhasel, Kornelkirsche, Hundsrose, Holunder. Ein Rückschnitt 
der Sträucher hat lediglich außerhalb der Brutzeit zu erfolgen. Die Gehölze innerhalb 
der Anpflanzfestsetzung bleiben erhalten, Ausfall ist zu ersetzen. 

 
Bei Umsetzung der Planung kommt es zur Überbauung von Grünflächen, Gehölzen und Bo-
den. Diese Eingriffe sind durch geeignete Maßnahmen außerhalb des Plangebietes zu kom-
pensieren: 
 
Kompensationsmaßnahmen 
M1 Das Kompensationsdefizit ist durch geeignete Maßnahmen zu kompensieren, die ei-

nem Kompensationsflächenäquivalent von 31.277 entsprechen und sich in der Land-
schaftszone „Rückland der Mecklenburgischen Seenplatte“ befinden. Möglich wäre die 
Verwendung des ca.18 km entfernten Ökokontos MSE-041 „Naturwald Rosenholz bei 
Hohenzieritz“. (Ansprechpartnerin Romy Kasbohm; Telefon 03843 8301 211; E-Mail 
dienstleistungen@lfoa-mv.de) Der Reservierungsbescheid ist mit dem Bauantrag vor-
zulegen. 

 
Abb.11: vorgeschlagene Ökopunktmaßnahme (Quelle: © kvwmap, 2024) 

 
 

Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung 
A Ausgangsdaten 
A 1  Kurzbeschreibung der eingriffsrelevanten Vorhabenbestandteile 
Das Plangebiet ist 1,5 ha groß. Eine genauere Beschreibung erfolgte unter Punkt 1.1.1 und 
2.1.1.  
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A 2  Abgrenzung von Wirkzonen 
Vorhabenfläche     beeinträchtigte Biotope  
Wirkzone I     50 m  
Wirkzone II     200 m  
 
A 3 Lagefaktor 
Die Teilflächen 1 und 2 grenzen an vorhandene Gewerbegebietsflächen und Straßen an. So-
mit beträgt die Entfernung zu Störquelle weniger als 100 m. Daraus ergibt sich ein Lagefak-
tor von 0,75. 
 
B Eingriffsbewertung und Ermittlung des Kompensationsbedarfes 
Die zur Ermittlung des Kompensationsflächenbedarfes erforderlichen Faktoren sind den Hin-
weisen zur Eingriffsregelung entnommen: 
Wertstufe:       laut Anlage 3 HzE 
Biotopwert des betroffenen Biotoptyps:  laut Pkt. 2.1 HzE 
 
B 1 Bestimmung des Kompensationserfordernisses aufgrund betroffener Biotoptypen 
B 1.1. Flächen ohne Beeinträchtigungen  
Hierbei handelt es sich um Planungsflächen, die keine Verringerung des ökologischen Wer-
tes der Bestandsflächen verursachen. Im vorliegenden Fall handelt es sich um eine Anpflan-
zungsfestsetzung auf Teilen der Ackerfläche und der ruderalen Staudenflur.  
 
Tabelle 5: Flächen ohne Eingriff 

Biotoptyp Planung Fläche (m²) 

ACL Anpflanzfestsetzung 339,00 

RHU Anpflanzfestsetzung 89,00 

Gesamt 
 

428,00 

 
B 1.2. Berechnung des Eingriffsflächenäquivalents für Biotopbeseitigung bzw. Biotopverän-

derung (unmittelbare Wirkungen/Beeinträchtigungen)  
Die nachfolgende Tabelle zeigt die unmittelbaren Wirkungen des Vorhabens auf. Es kom-
men die Beeinträchtigungen der gesamten Vorhabenfläche abzüglich der nicht vom Eingriff 
betroffenen Flächen aus Tabelle 3 zum Ansatz. Der Biotopwert aus Wertstufe und durch-
schnittlichem Biotopwert wird mit dem Lagefaktor von 0,75 für eine Entfernung von unter 
100 m zu vorhandenen Beeinträchtigungen multipliziert. 
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Tabelle 6: Unmittelbare Beeinträchtigungen 
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ACL Baufläche Gewerbegebiet, Ver-
kehrsfläche 

8.503,00 
0 1 0,75 6.377,25 

RHU Baufläche Gewerbegebiet 5.016,00 2 3 0,75 11.286,00 

RTT Baufläche Gewerbegebiet, Ver-
kehrsfläche 

733,00 
1 1,5 0,75 824,63 

PWX Baufläche Gewerbegebiet 55,00 1 1,5 0,75 61,88 
PHW Baufläche Gewerbegebiet 34,00 0 1 0,75 25,50 

PHX Baufläche Gewerbegebiet 642,00 1 1,5 0,75 722,25 
Gesamt   14.983,00       19.297,50 

 
B 1.3  Berechnung des Eingriffsflächenäquivalents für Funktionsbeeinträchtigung von Bioto-

pen (mittelbare Wirkungen/Beeinträchtigungen) 
Gemäß Abb. 3 befinden sich im 200 m Umkreis um die Teilfläche 2 gesetzlich geschützte Bi-
otope (§ 20 NatSchAG M-V). 
 
Abb.13: Gesetzlich geschützte Biotope im Umkreis (Quelle © GeoBasis-DE/M-V, 2023) 

 
 
In der HzE Punkt 2.4 Seite 7 heißt es: „Neben der Beseitigung und Veränderung von Bioto-
pen können in der Nähe des Eingriffs gelegene Biotope mittelbar beeinträchtigt werden 
(Funktionsbeeinträchtigung), d. h. sie sind nur noch eingeschränkt funktionsfähig. Soweit ge-
setzlich geschützte Biotope oder Biotoptypen ab einer Wertstufe von 3 mittelbar beeinträch-
tigt werden, ist dies bei der Ermittlung des Kompensationsbedarfes zu berücksichtigen.“ 
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Der beim Gewerbebetrieb entstehende Lärm kann eine Scheuchwirkung auf die in den Bioto-
pen potenziell vorkommenden Arten erzeugen. Daher wird der Kompensationsbedarf für mit-
telbare Beeinträchtigungen berechnet. 
 
Tabelle 7: mittelbare Wirkungen 

Biotop  Fläche des be-

einträchtigten 

Biotoptyps in m2 

Biotopwert des 

beeinträchtigten 

Biotoptyps (Pkt. 

2.1. HzE) 

Wirkfaktor Flächenäquivalent 

für Funktionsbe-

einträchtigungen 

(m2 EFÄ) 

MST02221 3.015,00 6,00 0,15 2.713,50 

MST02226 3.600,00 3,00 0,15 1.620,00 

MST02231 2.810,00 3,00 0,15 1.264,50 

MST02216 25,00 3,00 0,15 11,25 

MST02215 80,00 3,00 0,15 36,00 

Gesamt    5.645,25 

 
B 1.4 Ermittlung der Versiegelung und Überbauung 
Es kommen die Vollversiegelungen zum Ansatz. Die Flächen werden mit einem Versiege-
lungsfaktor von 0,5 multipliziert. 
 
Tabelle 8: Versiegelung und Überbauung 
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ACL Baufläche versiegelt 80% 7.264,80 0,5 3.632,40 

RHU Baufläche versiegelt 80% 4.084,00 0,5 2.042,00 
RTT Baufläche versiegelt 80% 733,00 0,5 366,50 

PWX Baufläche versiegelt 80% 44,00 0,5 22,00 
PHW Baufläche versiegelt 80% 27,20 0,5 13,60 

PHX Baufläche versiegelt 80% 513,60 0,5 256,80 
Gesamt   12.666,60   6.333,30 

 
B 2 Berücksichtigung von faunistischen Sonderfunktionen 
Die Betroffenheit besonderer faunistischer Funktionen verlangt eine separate Erfassung und 
Bewertung. Sofern durch die Wiederherstellung der übrigen betroffenen Funktions- und Wer-
telemente eine entsprechende Kompensation für besondere faunistische Funktionsbeziehun-
gen noch nicht erreicht wird, erwächst hieraus die Verpflichtung zur Wiederherstellung art-
spezifischer Lebensräume und ihrer Voraussetzungen.  
Die Kompensation soll in diesen Fällen so erfolgen, dass Beeinträchtigungen der betroffenen 
Arten und Teilpopulationen ausgeglichen werden. Eingriffe in solche spezifischen faunisti-
schen Funktionsbeziehungen oder in Lebensräume besonderer Arten bedürfen daher i. d. R. 
einer additiven Kompensation.  
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B 2.1  Vorkommen von Arten mit großen Raumansprüchen bzw. störungsempfindliche Arten 
Aufgrund der vorhandenen Störungen im unmittelbaren Umfeld der Vorhabenflächen sind 
nach derzeitigem Kenntnisstand keine Tierarten mit großen Raumansprüchen bzw. störungs-
empfindliche Arten zu erwarten. Es besteht derzeit kein additives Kompensationserfordernis. 
 
B 2.2  Vorkommen gefährdeter Tierpopulationen 
Das Vorhaben berührt bei Umsetzung der Vermeidungs- und Ersatzmaßnahmen keine, laut 
Roter Liste Deutschlands und MV, gefährdeten Populationen von Tierarten. Es besteht kein 
additives Kompensationserfordernis. 
 
B 3 Berücksichtigung von abiotischen Sonderfunktionen 
B 3.1  Boden 
Der Boden im Plangebiet ist kein Wert- und Funktionselement besonderer Bedeutung. Es 
besteht kein additives Kompensationserfordernis. 
 
B 3.2  Wasser 
Das Wasser im Plangebiet ist kein Wert- und Funktionselement besonderer Bedeutung. Es 
besteht kein additives Kompensationserfordernis. 
 
B 3.3  Klima 
Das Klima im Plangebiet ist kein Wert- und Funktionselement besonderer Bedeutung. Es be-
steht kein additives Kompensationserfordernis. 
 
B 4 Berücksichtigung von Sonderfunktionen des Landschaftsbildes 
Das Landschaftsbild im Plangebiet ist kein Wert- und Funktionselement besonderer Bedeu-
tung. Es besteht kein additives Kompensationserfordernis. 
 
B 5 Berechnung des multifunktionalen Kompensationsbedarfs 
 
Tabelle 9: Zusammenstellung der Punkte B 1.2 bis B 4  
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19.297,50   5.645,25   6.333,30   31.276,05 

 
C Geplante Maßnahmen für die Kompensation 
Die Kompensationsmaßnahmen sind unter Punkt 2.3 aufgeführt.  
 
C1 Berücksichtigung kompensationsmindernder Maßnahmen 
Kompensationsmindernde Maßnahmen kommen nicht zum Ansatz. 
 
C 2 Ermittlung des Kompensationsumfangs 
Kauf von Kompensationsflächenäquivalenten siehe Punkt 2.3 
 
Eingriffsflächenäquivalent (EFÄ)     31.277 
Kompensationsflächenäquivalent (KFÄ)    31.277 
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D Bemerkungen/Erläuterungen  
Mit Umsetzung der Kompensationsmaßnahme gilt der Eingriff gem. HzE als ausgeglichen (s. 
Pkt. 2.3 - M1). 
 
 
 

2.4 Anderweitige Planungsmöglichkeiten 
 
Anderweitige Planungsmöglichkeiten bestehen auf Grund der Verfügbarkeit der Grundstü-
cke, der Vorbelastung und der günstigen Erschließungssituation nicht. 
 
 
 

 
3. ZUSÄTZLICHE ANGABEN 

 Beschreibung der wichtigsten Merkmale der verwendeten 
technischen Verfahren, Hinweise auf Schwierigkeiten, die bei 
der Zusammenstellung der Angaben aufgetreten sind, zum 
Beispiel technische Lücken oder fehlende Kenntnisse 

 
Zur Beurteilung der Wertigkeit der Biotope des Plangebietes wurden folgende Unterlagen 
hin-zugezogen. 
 
• Hinweise zur Eingriffsregelung Mecklenburg – Vorpommern (HzE) Neufassung 2018, 
• Anleitung für die Kartierung von Biotoptypen und FFH-Lebensraumtypen in Mecklen-

burg-Vorpommern (2013). 
 
Schwierigkeiten ergeben sich aus unzureichenden Informationen zu zukünftigen Nutzungen 
und zum Einsatz kommenden Materialien. Alle übrigen notwendigen Angaben konnten den 
Örtlichkeiten entnommen werden 
 
 
 

3.2 Beschreibung der Maßnahmen zur Überwachung der erhebli-
chen Umweltauswirkungen 

 
Gemäß § 4c BauGB überwacht die Gemeinde die erheblichen Umweltauswirkungen, die auf-
grund der Durchführung des Bauvorhabens entstehen, um frühzeitig insbesondere unvorher-
gesehene nachteilige Auswirkungen zu ermitteln und in der Lage zu sein, geeignete Maß-
nahmen zur Abhilfe zu schaffen. Die Gemeinde nutzt die Informationen der Behörden über 
eventuell auftretende unvorhergesehene nachteilige Auswirkungen auf die Umwelt.  
Die Konfliktanalyse ergab, dass derzeit keine unvorhergesehenen betriebsbedingten nachtei-
ligen Auswirkungen auf die Umwelt durch das Vorhaben zu erwarten sind.  
Gegenstand der Überwachung ist auch die Umsetzung der festgesetzten Kompensations-
maßnahmen. Hierfür sind folgende Maßnahmen vorgesehen: 
Die Gemeinde prüft die Durchführung, den Abschluss und den Erfolg der Vermeidungs- und 
Kompensationsmaßnahmen. Sie lässt sich hierzu vom Bauherrn eine Dokumentation über 
die Fertigstellung und Entwicklung des Zustandes der Maßnahmen auf verbaler und fotodo-
kumentarischer Ebene vorlegen. Die Fertigstellung der Maßnahmen ist durch eine geeignete 
Fachkraft im Rahmen einer ökologischen Baubegleitung zu überwachen und zu dokumentie-
ren. Die Maßnahmen sind im 1. Jahr und im 3. Jahr nach Fertigstellung durch geeignete 
Fachgutachter auf Funktionsfähigkeit zu kontrollieren. Die Ergebnisse sind in Text und Bild 
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dokumentieren und der zuständigen Behörde bis zum 01.10. des jeweiligen Jahres vorzule-
gen. 
 
 
 

3.3 Beschreibung der erheblichen nachteiligen Auswirkungen 
nach § 1 Absatz 6 Nummer 7 Buchstabe j 

 
Nach gegenwärtigem Kenntnisstand ist nicht zu erwarten, dass die Planung aufgrund der 
verwendeten Stoffe (Seveso III) störfallanfällig ist. Es steht nicht im Verdacht Katastrophen 
oder schwere Unfälle auszulösen. 
 
 
 

3.4 Allgemeinverständliche Zusammenfassung 
 
Das Vorhaben ist auf einem Gelände mit geringer naturräumlicher Ausstattung geplant. Das 
Plangebiet ist anthropogen vorbelastet. Der Eingriff wird als ausgleichbar beurteilt. Die Wir-
kungen des Vorhabens sind nicht grenzüberschreitend und kumulieren nicht mit Wirkungen 
anderer Vorhaben. Erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen werden nicht vom Vorhaben 
ausgehen. Es sind Maßnahmen vorgesehen, durch welche die Eingriffe des Vorhabens in 
den Naturhaushalt vollständig kompensiert werden können. 
 
 
 

3.5 Referenzliste der Quellen, die für die im Bericht enthaltenen 
Beschreibungen und Bewertungen herangezogen wurden 

 

• LINFOS light, Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie M-V, Kartenportal 
Umwelt M-V, 

• Begehungen durch Fachgutachter  
 
 
 
 
 
Trollenhagen, den ……………… 
 
 
      Siegel    Bürgermeister 
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1. ANLASS UND ZIELE DES ARTENSCHUTZFACHBEITRAGES  

Die Planung beabsichtigt die Erweiterung des bestehenden Gewerbegebietes Hellfeld der Ge-

meinde Trollenhagen mit zwei Erweiterungsflächen mit einem Gesamtumfang von ca. 1,5 ha. 

Aufgrund des Bedarfs an Gewerbeflächen möchte die Gemeinde das Flächenangebot erwei-

tern.  

 

Es ist zu prüfen, ob das Vorhaben sich auf ggf. vorhandene besonders geschützte Arten nach 

§ 7 Abs. 2 Nr. 13 BNatSchG derart auswirkt, dass Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 i. V. m. 

Abs. 5 BNatSchG eintreten. 

 

 
Abb. 1: Lage des Untersuchungsraumes im Naturraum (© GeoBasis-DE/M-V, 2023) 
 

 
2. RECHTLICHE GRUNDLAGEN  

Gemäß § 44 Abs. 1 BNatSchG ist es verboten:  

1. wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu 

verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu 

beschädigen oder zu zerstören, 

2. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten während 

der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten 

erheblich zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die Störung der 

Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert, 

3. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten Arten 

aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören, 
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4. wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungsformen aus 

der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu zerstören. 

 

Der Begriff „besonders geschützte Arten“ ist im § 7 BNatSchG „Begriffsbestimmungen“ Abs. 2 

Nr. 13 definiert. Dem § 7 BNatSchG „Begriffe“ Abs. 2 Nr. 14 ist entnehmbar, dass die „streng 

geschützten Arten“ im Begriff „besonders geschützte Arten“ enthalten sind. 

Im § 44 Abs. 5 BNatSchG werden Einschränkungen zum Artenschutz formuliert, falls ein 

Eingriff nach § 14 BNatSchG verursacht wird, welcher nach § 15 unvermeidbar und nach § 17 

zulässig ist. Hier heißt es sinngemäß, dass die Verletzung und Tötung und die Beseitigung 

von Fortpflanzungs- und Ruhestätten von Tieren, sowie die Beseitigung von Pflanzen, nur bei 

Arten des Anhang IV der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (FFH-RL), der 

Bundesartenschutzverordnung und der europäischen Vogelarten, als Verbot gilt und dies nur 

in dem Fall wenn:  

1. das Tötungs- und Verletzungsrisiko bei Einsatz anerkannter Vermeidungsmaßnahmen 

vermieden werden kann und/oder durch das Vorhaben signifikant erhöht wird,  

2. das Nachstellen, Fangen und die Entnahme von Exemplaren relevanter Arten nicht im 

Rahmen einer Vermeidungsmaßnahme erfolgt,  

3. die ökologische Funktion der von dem Eingriff oder vom Vorhaben betroffenen 

Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang nicht weiterhin erfüllt wird.  

Die in der EG-Handelsverordnung aufgeführten Arten sind von dieser Bestimmung 

ausgeschlossen.  

Verboten ist es weiterhin, europäische Vogelarten sowie streng geschützte in Anhang IV der 

FFH-Richtlinie, Anhang A der EG-Handelsverordnung und Anhang 1 Spalte 3 der 

Bundesartenschutzverordnung aufgeführte Nichtvogelarten in Zeiten zu beeinträchtigen, in 

denen diese anfällig oder geschwächt sind.  

 

3. LEBENSRAUMAUSSTATTUNG  

Das ca. 1,5 ha große Plangebiet befindet sich am nördlichen Siedlungsrand der Stadt Neu-

brandenburg. Westlich verläuft die Landstraße 35 und östlich die Hellfelder Straße. Zwischen 

den beiden Teilflächen 1 und 2 liegt das Gewerbegebiet Hellfeld, das überwiegend von Betrie-

ben für Fahrzeugverkauf bzw. -vermietung sowie einem Metallbauunternehmen und der ESG 

Energy Service Group genutzt wird. Südöstlich der Hellfelder Straße erstreckt sich eine Klein-

gartenanlage und Richtung Osten eine Freiflächen-Photovoltaikanlage. Der Geltungsbereich 

ist insgesamt von Acker-, Gewerbe- und Ruderalflächen sowie stellenweise von Gehölzbe-

wuchs umgeben.Das Plangebiet ist aufgrund der Immissionen aus oben genannten Nutzun-

gen, v.a. seitens der Straßen und der Gewerbebetriebe vorbelastet.  

 

Die Teilfläche 1 (s. Abb. 2) wird von einer Ackerfläche dominiert, begleitet von einem Streifen 

mit ruderaler Staudenflur. Im Bereich der geplanten Zufahrt hat sich ein ruderaler Trittrasen 

entwickelt. Einen Großteil der Teilfläche 2 (s. Abb. 2) nimmt eine Fläche mit ruderaler Stau-

denflur frischer bis trockener Mineralstandorte mit überwiegend Landreitgras und Goldrute so-

wie Strauchbewuchs ein, hauptsächlich von Schlehdorn (Prunus spinosa), Brombeeren 
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(Rubus sect. Rubus), Sanddorn (Hippophae rhamnoides) und Weißdorn (Crataegus spec.). 

Im Osten stehen zwei gesetzlich geschützte Weiden gemäß §18 NatSchAG M-V. Entlang der 

östlichen Plangebietsgrenze ragt ein straßenbegleitendes Siedlungsgehölz und im Norden ein 

Ackerstreifen der benachbarten Fläche in den Geltungsbereich hinein. Im Süden ist eine 

Thuja-Hecke (Lebensbaum) angepflanzt worden.  

 

 

 
Abb. 2: Biotoptypen des Plangebietes (© GeoBasis-DE/M-V, 2024, Bestandsplan) 
 

Laut Geoportal des Landes Mecklenburg-Vorpommerns (GAIAprofessional) setzt sich der Bo-

den im Geltungsbereich aus Lehm-/ Tieflehm- Pseudogley (Staugley)/ Parabraunerde- Pseu-

dogley (Braunstaugley)/ Gley- Pseudogley (Amphigley) der Grundmoräne mit starkem Stau-

wasser- und/ oder mäßigem Grundwassereinfluss zusammen. In beiden Teilflächen liegen 

aufgrund der landwirtschaftlichen Bearbeitung mit schweren Gerätschaften bereits anthropo-

gene Beeinträchtigungen bzw. Vorbelastungen vor. 

Im Geltungsbereich des Vorhabens sind keine Oberflächengewässer vorhanden. Etwa 

800 Meter nördlich des Plangebietes befindet sich ein Graben. Ein weiterer Graben verläuft 

445 Meter westlich. Ein Regenrückhaltebecken und ein Kleingewässer bei Eschengrund, west-

lich der Demminer Straße, liegen 340 m westlich bzw. 800 m südwestlich. Das Grundwasser 

steht im Bereich der Teilfläche 1 mit mehr als 2 bis 5 m und im Bereich der Teilfläche 2 mit 

mehr als 10 m unter Flur an. Die Grundwasserressourcen sind potenziell, aber mit hydrauli-

schen Einschränkungen nutzbar. Es besteht keine bindige Deckschicht. Sedimente mit einer 

mittleren Durchlässigkeit ist vorherrschend. Das Vorhaben liegt nicht in einem Trinkwasser-

schutzgebiet.  

Das Plangebiet liegt im Einfluss gemäßigten Klimas, welches durch geringe Temperaturunter-

schiede zwischen den Jahres- und Tageszeiten und durch relativen Niederschlagsreichtum 

gekennzeichnet ist. Der vorhandene, überwiegend junge Gehölzbestand auf der Teilfläche 2 
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übt eine schwache Sauerstoffproduktions-, Windschutz- und Staubbindungsfunktion aus. Die 

Luftreinheit ist aufgrund der umgebenden Nutzungen eingeschränkt. 

 

4. DATENGRUNDLAGE 

4.1. Untersuchungsräume 

Der Untersuchungsraum entspricht dem Geltungsbereich des Plangebietes.  

4.2. Allgemeine Ausführungen zum methodischen Vorgehen 

Bei der durchgeführten Begehung am 14.10.2021 wurde das Gelände begutachtet, Biotopty-

pen erfasst und allgemein auf Eignung als potentiellen Lebensraum geschützter Arten einge-

schätzt. Dazu wurden die Bodenflächen und die Gehölze begutachtet, um Hinweise auf mög-

liche Lebensstätten von Tierarten aufzufinden. Weitere Grundlagen der Prüfung waren Luft-

bildaufnahmen (GAIA MV, Google Earth) und Geofachdaten des Naturschutzes in Mecklen-

burg-Vorpommern des Kartenportales Umwelt des Landschaftsinformationssystems Mecklen-

burg-Vorpommern (LINFOS-MV). 

4.3. Erfassungsdaten Avifauna 

4.3.1. Brutvögel 

Es erfolgte eine Potenzialabschätzung im Rahmen der Begehung am 14.10.2021. Bestand-

serfassungen wurden nicht durchgeführt.  

4.4. Erfassungsdaten Fledermäuse 

Es erfolgte eine Potenzialabschätzung im Rahmen der Begehung am 14.10.2021. Fleder-

mausuntersuchungen wurden nicht durchgeführt. 

4.5. Erfassungsdaten Reptilien/ Amphibien 

Es erfolgte eine Potenzialabschätzung im Rahmen der Begehung am 14.10.2021. Bestand-

serfassungen von Reptilien und Amphibien wurden nicht durchgeführt.  

 

5. VORHABENBESCHREIBUNG 

Die Teilflächen liegen hauptsächlich auf Intensivacker und Ruderalflächen mit Gehölzauf-

wuchs. Die Planung sieht eine Grundflächenzahl (GRZ) von 0,8 vor, sodass Versiegelungen 

bis zu 80 % zulässig sind. Die Zahl der Vollgeschosse wurde auf zwei festgesetzt. Die zuläs-

sigen Firsthöhen liegen im Süden bei 30 m und im Norden bei 50,5 m. Die Erschließung der 

Flächen erfolgt über die südöstlich verlaufende Hellfelder Straße. Die Teilfläche 1 erhält ent-

lang der westlichen Plangebietsgrenze eine neue Zuwegung. Im Norden der Teilfläche 1 ist 

die Anpflanzung von Gehölzen festgesetzt. Geh- Fahr- und Leitungsrechte gelten für eine 

20 KV – Freileitung und unterirdische Versorgungsleitungen. 

Im Osten der Teilfläche 2 sind zwei Einzelbäume zur Erhaltung festgesetzt. Entlang der nord-

westlichen Plangebietsgrenze erstreckt sich eine Anpflanzfestsetzung für eine Sichtschutz-

hecke aus Sträuchern. Die übrigen Gehölze der Teilfläche 2 können beseitigt werden. 

Weitere Informationen zur Planung sind dem Punkt 1.1 „Kurzdarstellung des Vorhabens“ des 

Umweltberichtes zu entnehmen. 
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Abb. 3: Planungsdarstellung (© GeoBasis-DE/M-V, 2024, Konfliktplan) 

 
6. RELEVANZPRÜFUNG 

6.1. Definition prüfrelevanter Arten 

Gegenstand der Artenschutzrechtlichen Prüfung sind die, durch Aufnahme in den Anhang IV 

der Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie (FFH-RL) streng geschützten Pflanzen und Tierarten, so-

wie die europäischen Vogelarten. Die in Mecklenburg-Vorpommern lebenden Nichtvogelarten 

wurden in der "Liste der in Mecklenburg-Vorpommern streng geschützten Tier- und Pflanzen-

arten (ohne Vögel)" des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-

Vorpommern vom 22.07.2015 erfasst. Durch Abgleichung der Lebensraumansprüche dieser 

Arten mit der Lebensraumausstattung der Vorhabenfläche werden die für die Prüfung relevan-

ten Arten selektiert. 

 

6.2. Mögliche Betroffenheit von Vogelarten 

6.2.1. Groß- und Greifvogelarten 

Laut LUNG M-V wurden im entsprechenden Messtischblattquadranten (MTBQ) 2445-2 Be-

obachtungen folgender Arten registriert: 3 Brutpaare des Kranichs (Beobachtungszeitraum 

2008-2016), 1 Brutpaar der Wiesenweihe (Beobachtungsjahr 2016). Beide Arten sind vorran-

gig in Feuchtlebensräumen vertreten, welche im Untersuchungsgebiet nicht vorhanden sind. 

Das Vorhaben liegt nicht im 2 km Umkreis eines Weissstrorchhorstes. Die Prüfung auf Groß- 

und Greifvogelarten endet hiermit. 

 
6.2.2. Rastvogelarten 

Das Vorhaben liegt außerhalb von Vogelrastgebieten. Die Prüfung auf Rastvogelarten endet 

hiermit. 
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Abb. 4: Rastgebiete in der Umgebung des Plangebietes (Quelle © GeoBasis-DE/M-V, 2023) 

 

6.2.3. Brutvogelarten 

Im Geltungsbereich des Vorhabens befinden sich zum überwiegenden Teil intensiv genutzte 

Ackerflächen (ACL). Die Teilfläche 1 wird nahezu ausschließlich intensiv genutzt bzw. ge-

pflegt. Im Süden verläuft eine Straßenbegleitvegetation (RTT). Zwischen dem südlich angren-

zenden Metallbau Unternehmen und der Ackerfläche verläuft ein Streifen mit einer ruderalen 

Staudenflur (RHU). Aufgrund der vorhandenen Barrierewirkungen seitens der Straßen, sowie 

der Störwirkungen der vorhandenen Gewerbebetriebe, der intensiven Bewirtschaftung sowie 

der querenden Freileitung wird nicht mit einem Vorkommen störempfindlicher Arten gerechnet. 

Im Teilbereich 2 erstreckt sich eine ruderale Staudenflur aus überwiegend Landreitgras mit 

Sträuchern, welche möglicherweise als Habitat für halboffenland - und offenlandgebundene 

Arten fungieren und aufgrund der vorhandenen Beeren, Blüten und Zweige Nahrungsange-

bote beinhalten. Für baumbrütende Vogelarten stehen im Siedlungsgehölz entlang der Hell-

felder Straße geeignete Habitate zur Verfügung. Der intensiv bewirtschaftet Ackerstreifen im 

Norden ist aufgrund der Stoffbelastung und der intensiven Bewirtschaftung als Lebensraum 

ungeeignet. Ähnlich wie in Teilbereich 1 grenzen auch hier störende Gewerbebetriebe an die 

Untersuchungsfläche an. Es ist daher davon auszugehen, dass störungsempfindliche Vogel-

arten diese Staudenflur als Bruthabitat meiden. Im Weiteren Verlauf des AFB erfolgt eine ge-

nauere Betrachtung der Brutvogelarten.  

 
6.3. Mögliche Betroffenheit von Fledermäusen 

Im Untersuchungsraum sind keine Gebäude vorhanden. In den Weiden des Siedlungsgehöl-

zes entlang der Hellfelder Straße wurden einzelne Baumspalten festgestellt, welche Potenzial 

für Einzelquartiere darstellen könnten. Die entsprechenden Bäume sind zur Erhaltung festge-

setzt und werden somit von der Planung nicht berührt. Weitere für Fledermäuse relevante 
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Quartiersstrukturen bestehen im Plangebiet nicht. Die Ackerflächen weisen aufgrund der Be-

wirtschaftung ein äußerst geringes Nahrungsangebot und somit keine Eignung als Jagdhabitat 

auf. Einzelne jagende Tiere sind über den Staudenfluren, insbesondere im Teilgebiet 2, nicht 

auszuschließen. Dieses hat jedoch, aufgrund der fehlenden Konnektivität in andere Teilhabi-

tate, nur eine untergeordnete Bedeutung als Nahrungshabitat. Durch die geplanten Hecken-

pflanzungen bei Umsetzung des Vorhabens wird der Biotopverbund verbessert. Eine Betrof-

fenheit besteht nicht. Die Prüfung endet hiermit.  

 

6.4. Mögliche Betroffenheit von Reptilien 

Der Boden des Plangebietes ist bindig. Für Zauneidechsen ist er somit nicht grabbar. Die 

Funktion der Ackerflächen als Habitat ist aufgrund intensiver landwirtschaftlicher Nutzung mit 

einem hohen Tötungsrisiko für die jeweiligen Individuen verbunden. Außerdem sind die Flä-

chen durch Befahren verdichtet und mit Fremdstoffen belastet. Die Ackerflächen sind als Le-

bensraum für Reptilien ungeeignet. Das dicht wurzelnde Landreitgras nimmt den größten Teil 

der ruderalen Staudenfluren ein. Daher fehlen hier wichtige Habitatstrukturen wie Offenboden-

stellen, Sonnenplätze und abgestufte Vegetation. Die Staudenfluren sind aufgrund tangieren-

der Straßen, Bebauung und Ackerflächen isoliert. Die ungünstigen Voraussetzungen auf den 

Staudenfluren im Zusammenspiel mit dem geringen Aktionsradius der Zauneidechse lassen 

ein Vorkommen der Art im Plangebiet ausschließen. Auch für andere Reptilienarten ist die 

Planfläche als Lebensraum ungeeignet. Die Prüfung endet hiermit.  

 
6.5. Mögliche Betroffenheit von Amphibien 

Im Plangebiet sind keine Oberflächengewässer vorhanden. Geeignete Lebensräume für Am-

phibien befinden sich weit außerhalb des Untersuchungsraumes, u.a. östlich im Bereich der 

Seenkette und westlich im Bereich der Datze und der Torfstiche. Zwei Gewässerbiotope öst-

lich der Hellfelder Straße im Bereich der Kleingartenanlage könnten bei entsprechender Was-

serführung als Laichgewässer für Amphibien dienen. Westlich der Demminer Straße liegen ein 

Regenrückhaltebecken und eine Kleingewässer (bei Eschengrund) die ebenfalls potenzielle 

Fortpflanzungsstätten für Amphibien darstellen. Aufgrund der tangierenden Straßen, Bebau-

ungen und Ackerflächen besteht kein Biotopverbund zwischen Gewässer und Plangebiet. Auf-

grund der isolierten Lage kann eine Funktion der beiden Teilflächen als Transfer- oder Über-

winterungsräume ausgeschlossen werden. Im betreffenden MTBQ konnten keine Amphibien-

arten nachgewiesen werden (LUNG M-V, GAIAprofessional). Die Prüfung endet hiermit.  

 

6.6. Mögliche Betroffenheit von Libellen 

Der Untersuchungsraums beinhaltet keine Gewässerlebensräume bzw. Röhrichte als Eiabla-

geplätze vorhanden. Eine Habitateignung für prüfungsrelevante Libellen liegt daher nicht vor. 

Es besteht keine Betroffenheit, die Prüfung endet hiermit.  

6.7. Mögliche Betroffenheit von Käferarten 

Der Eremit und der Heldbock bewohnen besonders ausgestattete Höhlen, in dickstämmigen 

Laubbäumen. Im entsprechenden Messtischblattquadranten sind sieben Beobachtungen des 

Eremiten im Zeitraum von 1990 bis 2017 registriert. Entlang der Hellfelder Straße befinden 
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sich zwei dickstämmige Weiden, welche jedoch keine sichtbaren Höhlen aufweisen. Die 

Bäume sind zur Erhaltung festgesetzt und somit vom Vorhaben nicht betroffen. Eine Betrof-

fenheit prüfungsrelevanter Käfer besteht nicht. Die Prüfung endet hiermit.  

6.8. Mögliche Betroffenheit Biber/Fischotter 

Im entsprechenden Messtischblattquadranten 2445-2 sind Fischotteraktivitäten dokumentiert. 

Die nächstgelegene Biberburg befindet sich ca. 260 m westlich an einem Regenrückhaltebe-

cken und ist durch Straßen und Ackerflächen vom Vorhaben getrennt. Innerhalb des Plange-

bietes stehen keine Gewässerlebensräume zur Verfügung. Wanderungsbewegungen über die 

Flächen sind unwahrscheinlich. Eine Betroffenheit der Arten kann ausgeschlossen werden. 

Die Prüfung endet hiermit.  

 

Abb. 5: Gewässer in der Umgebung mit Biberburgen (Quelle © GeoBasis-DE/M-V, 2023) 

 

6.9. Mögliche Betroffenheit von Falterarten 

Mangels Futterpflanzen, wie Nachtkerzen oder Weidenröschen bzw. Habitate für streng ge-

schützte Falterarten können diese nicht prognostiziert werden. Bei Umsetzung der Planung 

sind somit keine streng geschützten Falterarten betroffen. Die Prüfung endet hiermit.  

 

6.10. Mögliche Betroffenheit von Mollusken 

Die in Mecklenburg- Vorpommern streng geschützten Weichtiere, sind die Zierliche Teller-

schnecke (Anisus vorticulus) und die Gemeine Bachmuschel (Unio crassus). Die Arten sind 

auf Gewässerlebensräume angewiesen. Diese sind im Untersuchungsraum nicht vorhanden, 

sodass keine Betroffenheit vorliegt. Die Prüfung endet hiermit. 

 

6.11. Mögliche Betroffenheit von Pflanzenarten 

Bei der Biotoptypenkartierung wurden keine streng geschützten Pflanzenarten angetroffen. 

Die Prüfung endet hiermit. 
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6.12. Mögliche Betroffenheit von Fischen 

Fließgewässer als Habitate für die streng geschützten Fischarten Mecklenburg-Vorpommerns 

sind nicht vorhanden. Die Prüfung endet hiermit.  

6.13. Übersicht Relevanzprüfung 

Die im Folgenden aufgeführte Tabelle 4 gibt einen Überblick zu den prüfrelevanten Arten 

gem. Anhang IV und V der FFH-Richtlinie und ihr Vorkommen im Untersuchungsraum. 

 

Tabelle 1: Auswahl der prüfungsrelevanten Arten 

wiss. Artname dt. Artname bevorzugter Lebensraum 

V
o
rk

o
m

m
e
n
  

H
a
b
it
a
t 

im
 U

R
 

Farn-und Blütenpflanzen    

Angelica palustris Sumpf-Engelwurz nasse Standorte nein 

Apium repens Kriechender Sellerie feuchte/ überschwemmte Standorte nein 

Botrychium multifidum Vierteiliger Rautenfarn stickstoffarme saure Böden nein 

Botrychium simplex Einfacher Rautenfarn feuchte, basenarme, sa. Lehmböden nein 

Caldesia parnassifolia Herzlöffel Wasser, Uferbereiche nein 

Cypripedium calceolus Echter Frauenschuh absonnige karge Sand/Lehmstandorte nein 

Jurinea cyanoides Sand-Silberscharte offene besonnte Sandflächen nein 

Liparis loeselii Sumpf-Glanzkraut kalkreiche Moore, Sümpfe, Steinbrü-
che 

nein 

Luronium natans Schwimmendes 
Froschkraut 

Wasser nein 

Pulsatilla patens Finger-Küchenschelle offene besonnte stickstoffarme Flä-
chen 

nein 

Saxifraga hirculus Moor-Steinbrech Moore nein 

Thesium ebracteatum Vorblattloses Leinblatt bodensaure und sommerwarme 
Standorte in Heiden, Borstgrasrasen 
oder Sandmagerrasen 

nein 

Landsäuger    

Bison bonasus Wisent Wälder nein 

Canis lupus Wolf siedlungsferne Bereiche Heide- und 

Waldbereiche 

nein 

Castor fiber Biber ungestörte Fließgewässerabschnitte 

mit Gehölzbestand,  

nein 

Cricetus cricetus Europäischer Feld-
hamster 

Ackerflächen nein 

Felis sylvestris Wildkatze ungestörte Wälder nein 

Lutra lutra Eurasischer Fischotter flache Flüsse/ Gräben mit zugewach-

senen Ufern, Überschwemmungsebe-

nen 

nein 
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wiss. Artname dt. Artname bevorzugter Lebensraum 

V
o
rk

o
m

m
e
n
  

H
a
b
it
a
t 

im
 U

R
 

Lynx lynx Eurasischer Luchs ungestörte Wälder nein 

Muscardinus avellanarius Haselmaus Mischwälder mit reichem Buschbe-

stand (besonders Haselsträucher) 

nein 

Mustela lutreola Europäischer Wildnerz wassernahe Flächen nein 

Sicista betulina Waldbirkenmaus feuchtes bis sumpfiges, deckungsrei-

ches Gelände 

nein 

Ursus arctos Braunbär ungestörte Wälder nein 

Fledermäuse    

Eptesicus serotinus Breitflügelfledermaus Gebäudeteile, Baumhöhlen, unter-
schiedliche Landschaftsstrukturen als 
Jagdhabitate (Offenland, Wald, Wald-
ränder) 

nein 

Myotis nattereri Fransenfledermaus nein 

Myotis daubentonii Wasserfledermaus nein 

Nyctalus noctula Abendsegler nein 

Pipistrellus pipistrellus Zwergfledermaus nein 

Pipistrellus pygmaeus Mückenfledermaus nein 

Pipistrellus nathusii Rauhhautfledermaus nein 

Plecotus auritus Braunes Langohr nein 

Myotis brandtii Große Bartfledermaus nein 

Vespertilio murinus Zweifarbfledermaus nein 

Nyctalus leisleri Kleiner Abendsegler Gebäudeteile, Baumhöhlen, unter-
schiedliche Landschaftsstrukturen als 
Jagdhabitate (Offenland, Wald, Wald-
ränder) 

nein 

Myotis myotis Großes Mausohr nein 

Myotis dasycneme Teichfledermaus Gebäudeteile, Baumhöhlen, unter-
schiedliche Landschaftsstrukturen als 
Jagdhabitate (Offenland, Laubwald 
u.a. in Kombination mit nahrungsrei-
che Stillgewässer, Fließgewässern) 

nein 

Myotis mystacinus Kleine Bartfledermaus nein 

Barbastella barbastellus Mopsfledermaus nein 

Eptesicus nilssonii Nordfledermaus nein 

Plecotus austriacus Graues Langohr nein 

Meeressäuger    

Phocoena phocoena Schweinswal Meer nein 

Kriechtiere    

Coronella austriaca Schlingnatter Moorrandbereiche, strukturreiche 

Sandheiden und Sandmagerrasen, 

Sanddünengebiete  

nein 

Emys orbicularis Europäische Sumpf-

schildkröte 

stille oder langsam fließende Gewäs-

ser mit trockenen, exponierten, be-

sonnten Stellen zur Eiablage 

nein 

Lacerta agilis Zauneidechse Vegetationsarme, sonnige Trocken-

standorte; Flächen mit Gehölzanflug, 

nein 
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wiss. Artname dt. Artname bevorzugter Lebensraum 

V
o
rk

o
m

m
e
n
  

H
a
b
it
a
t 

im
 U

R
 

bebuschte Feld- und Wegränder, 

Ränder lichter Nadelwälder 

Amphibien    

Hyla arborea Laubfrosch permanent wasserführende Gewäs-
ser, in Verbindung mit Grünlandflä-
chen, gehölzfreien Biotopen der 
Sümpfe, Saumstrukturen und feuch-
ten Waldbereichen 

nein 

Pelobates fuscus Knoblauchkröte 

Triturus cristatus Kammmolch 

Rana arvalis Moorfrosch wie oben sowie temporär wasserfüh-
rende Gewässer  

nein 

Bombina bombina Rotbauchunke wasserführende Gewässer vorzugs-
weise in Verbindung mit Grünland, 
Saumstrukturen und feuchten Wald-
bereichen, außerhalb des Verbrei-
tungsgebietes 

nein 

Rana dalmatina Springfrosch lichte und gewässerreiche Laub-
mischwälder, Moorbiotope innerhalb 
von Waldflächen 

nein 

Rana lessonae Kleiner Wasserfrosch nein 

Bufo calamita Kreuzkröte Bevorzugen vegetationslose / -arme, 
sonnenexponierte, schnell durch-
wärmte Gewässer, Offenlandbiotope, 
Trockenbiotope mit vegetationsarmen 
bzw. freien Flächen 

nein 

Bufo viridis Wechselkröte nein 

Fische    

Acipenser oxyrinchus Atlantischer Stör Flüsse nein 

Acipenser sturio Europäischer Stör Flüsse nein 

Coregonus oxyrhinchus Nordseeschnäpel Flüsse nein 
 

Falter    

Euphydryas maturna Eschen-Scheckenfalter feucht-warme Wälder nein 

Lopinga achine Gelbringfalter Waldlichtungen mit Fieder-Zwenke 
oder Wald-Zwenke 

nein 

Lycaena dispar Großer Feuerfalter Feuchtwiesen, Moore nein 

Lycaena helle Blauschillernder Feuer-
falter 

Feuchtwiesen, Moore nein 

Maculinea arion Schwarzfleckiger Amei-
sen-Bläuling 

trockene, warme, karge Flächen mit 
Ameisen und Thymian 

nein 

Proserpinus proserpina Nachtkerzenschwärmer Trockenlebensräume mit geeigneten 
Futterpflanzen (u.a. Oenothera bien-
nis) 

nein 

Käfer    

Cerambyx cerdo Großer Eichenbock, 
Heldbock 

bevorzugen absterbende Eichen nein 
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wiss. Artname dt. Artname bevorzugter Lebensraum 

V
o
rk

o
m

m
e
n
  

H
a
b
it
a
t 

im
 U

R
 

Dytiscus latissimus Breitrand nährstoffarme vegetationsreiche Still-

gewässer mit besonnten Flachwas-

serbereichen 

nein 

Graphoderus bilineatus Schmalbindiger Breitflü-
gel-Tauchkäfer 

Dystrophe Moor-/Heideweiher meist 

mit Flachwasser; 

nein 

Osmoderma eremita Eremit mulmgefüllte Baumhöhlen von Laub-

bäumen vorzugsweise Eiche, Linde, 

Rotbuche, Weiden auch Obstbäume 

nein 

Libellen    

Aeshna viridis Grüne Mosaikjungfer Gewässer mit Krebsschere nein 

Gomphus flavipes Asiatische Keiljungfer leicht schlammige bis sandige Ufer  nein 

Sympecma paedisca Sibirische Winterlibelle Niedermoore und Seeufer; reich struk-

turierte Meliorationsgräben 

nein 

Leucorrhinia albifrons Östliche Moosjungfer dystrophe Waldgewässer, Waldhoch-

moore 

nein 

Leucorrhinia caudalis Zierliche Moosjungfer dystrophe Waldgewässer; nein 

Leucorrhinia pectoralis Große Moosjungfer eu- bis mesotrophe, saure Stillgewäs-

ser 

nein 

Weichtiere    

Anisus vorticulus Zierliche Tellerschne-
cke 

kleine Tümpel, die mit Wasserlinsen 

(Lemna) bedeckt sind 

nein 

Unio crassus Gemeine Bachmuschel in klaren Bächen und Flüssen nein 

Avifauna alle europäischen Brut-

vogelarten 

v.a. Gebäude- und gehölzbewoh-

nende Arten 

ja 

 Zugvogelarten vom Landesamt für Umwelt und Natur 

MV gekennzeichnete Rastplätze  

nein 

 

In Auswertung der oben stehenden Tabelle werden im weiteren Verlauf des Artenschutzfach-

beitrages folgende Arten bzw. Artengruppen näher auf Verbotstatbestände durch das 

Vorhaben betrachtet:  Brutvögel 
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7. BESTANDSDARSTELLUNG UND BEWERTUNG DER BETROFFENEN ARTEN 

7.1. Avifauna 

7.1.1. Brutvögel 

 

Im Rahmen der Potenzialanalyse wurden Brutvogelarten gemäß Tabellen 2 bis 5 prognosti-

ziert.  

Die laut Roter Liste Deutschlands gefährdete Art der Tabelle 2 wird im Anhang 2.1 einzeln 

besprochen.  

Die übrigen ausschließlich besonders geschützten (bg) Arten der Tabellen 3 bis 5 (Boden-, 

Baum,- Gebüschbrüter) werden ebenfalls in Formblättern behandelt. Eine detaillierte Ausei-

nandersetzung erfolgt in den Anhängen 2.2 bis 2.4. 

 

Tabelle 2: potenziell vorkommende gefährdete Brutvogelarten  
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Bluthänfling Carduelis can-
nabina 

3/V     Ba, 
Bu 

[1]/1 S, I V1, V2, V3, M1 

Abkürzungsverzeichnis im Anhang 1 

 

Tabelle 3: Potenziell vorkommende Bodenbrüter  
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Schwarzkehlchen Saxicola tor-
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V/*     B [1]/1 I, Sp, W V1, M1 

Bachstelze Motacilla alba */*     N, 
H, 
B 

[2]/3 I, Schn, Sp V1, M1 

Zaunkönig Troglodytes tro-
glodytes 

*/*     N, 
H, 
Bu 

[1]/1 I, Sp V1, V3, M1 

Abkürzungsverzeichnis im Anhang 1 
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Baubedingt: Das Plangebiet wird nach Genehmigung der Planung sukzessivem Bau-

geschehen unterworfen sein. Die Ackerflächen, die ruderalen Staudenfluren und die 

Gebüsche werden beseitigt. Im Osten von Teilfläche 2 sind die beiden breitkronigen 

Weiden zur Erhaltung festgesetzt.  

Die Bauarbeiten werden das Gelände beunruhigen. Vorgenannte Wirkungen der Bau-

arbeiten verursachen keine Tötungsgefahr bei Nahrungsgästen, da diese verscheucht 

werden, können aber zur Tötung und Verletzung brütender Individuen und derer Ent-

wicklungsformen durch direkte Einwirkung in Brutplätze führen. Um dem zu begegnen, 

müssen die Arten von der Fläche und aus dem Umfeld vergrämt werden.  

Maßnahme: V1, V2 (s. Pkt. 8) 

Anlagebedingt: Große Fensterfronten (über 2,5 m²) können eine Durchlässigkeit vor-

täuschen und damit Vogelschlag verursachen. Große Fensterfronten sollten bei der 

Planung vermieden werden. Alternativ sind geeignete Maßnahmen zu ergreifen z.B. 

Möblierung der innenliegenden Bereiche, Verhängung der Fensterfronten mit Gardi-

nen/ Jalousinen, Verwendung von Spezialglas. 

Betriebsbedingt: Arten die sich derzeit, trotz der Beunruhigung durch bestehendes 

Gewerbe, im Umfeld des Vorhabens aufhalten, unterliegen auch zukünftig nicht der 

Gefahr der Tötung oder Verletzung durch betriebsbedingte Wirkungen z.B. durch Ver-

lassen der Gelege und somit von Tötungen der Entwicklungsformen.  

Bei Umsetzung der Bauzeitenregelung können Tötungen und Verletzungen durch 

das Vorhaben vermieden werden. Eine Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG ist 

nicht erforderlich. 

 

• Umgang mit dem Störungsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG bezogen auf 

die Projektwirkungen: Eine erhebliche Störung liegt vor, wenn Eingriffe zu einer Ver-

schlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population einer Art führen. Als 

lokale Population gilt die Anzahl von Brutpaaren im betreffenden Messtischblattquad-

ranten 2445-2. Das heißt, alle Handlungen, welche zur Minimierung des Bestandes an 

Brutpaaren führen, sei es durch Tötung von Individuen oder durch die gravierende Ver-

schlechterung der Lebensbedingungen der jeweiligen Art, stellen einen Störungstatbe-

stand dar.  

Baubedingt: Der Tötung und Verletzung ausschließlich brütender Individuen wird 

durch eine Bauzeitenregelung und Erhaltungsfestsetzung begegnet. Durch zusätzliche 

Überbauungen von Landreitgrasfluren und Gehölzen gehen potenzielle Habitate verlo-

ren. Als Ersatz werden Neupflanzungen durchgeführt externe Maßnahmen umgesetzt. 

Maßnahme: V1, V2, V3, M1 (s. Pkt. 8) 

Anlagebedingt:  

Vogelschlag sollte durch kleine Fensterfronten und Möblierung der innenliegenden Be-

reiche, Verhängung der Fensterfronten mit Gardinen/ Jalousinen, oder Verwendung 

von Spezialglas vermieden werden.  

Betriebsbedingt: Arten die sich derzeit, trotz der Beunruhigung durch bestehendes 

Gewerbe, im Umfeld des Vorhabens aufhalten, werden auch zukünftig nicht vergrämt. 
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Bei Umsetzung der o.g. Maßnahmen können Populationsgefährdungen durch das 

Vorhaben vermieden werden. Eine Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG ist nicht 

erforderlich. 

 

• Umgang mit dem Schädigungstatbestand nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG (Zer-

störung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten bezogen auf die Projektwirkun-

gen:  

Baubedingt: Infolge der Umsetzung vorgenannter Planung werden im Bereich des 

Plangebietes potentielle Brutplätze und Nahrungsflächen beseitig. Es erfolgen Ersatz-

pflanzungen. Bäume bleiben erhalten. Es sind Maßnahmen außerhalb des Plangebie-

tes als Lebensraumersatz vorgesehen.  

Maßnahme: V2, V3, M1 (s. Pkt. 8) 

Anlagebedingt: Die Silhouettenveränderung führt nicht zur Minderung der umliegen-

den Brutplatzfunktionen, da es sich bei der Planung um kleinräumige Erweiterungen 

bestehender Gewerbeflächen handelt. 

Maßnahme: V2, V3, M1 (s. Pkt. 8) 

Betriebsbedingt: Die ansässigen störunempfindlichen Arten im Umfeld werden durch 

weitere kleinflächige Gewerbeansiedlungen nicht vergrämt. 

Bei Umsetzung der Maßnahmen kann der Verlust von Fortpflanzungs- und Ruhe-

stätten durch die Wirkungen des Vorhabens kompensiert und das Zusammenspiel 

von erforderlichen Habitaten im räumlichen Zusammenhang weiterhin gewährleistet 

werden. Eine Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG ist nicht erforderlich. 

 
 
8. ZUSAMMENFASSUNG 

Für die oben aufgeführten Tierarten gilt die Einhaltung der Verbote des § 44 Abs. 1 Nr. 1 bis 

3 BNatSchG. Nach § 44 Abs. 5 BNatSchG liegt kein Verstoß gegen die Verbote zum Schutz 

der europäischen Vogelarten (alle im Plangebiet prognostizierten Arten) und der Tierarten 

nach Anh. IV FFH-Richtlinie (keine) vor, soweit die ökologische Funktion der vom Vorhaben 

betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt 

wird. Werden alle nachfolgenden Auflagen umgesetzt, werden die Verbote des § 44 Abs. 1 

des BNatSchG durch die Planung nicht berührt. 

 

Die im Folgenden beschriebenen Vermeidungsmaßnahmen wirken den § 44 Abs. 1 Nr. 1 und 

2 laut BNatSchG definierten Tötungs- und Verletzungsverbot und Tatbestand der erhebli-

chen Störungen während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Überwinterungs- und Wande-

rungszeiten entgegen. 

 

  

Seite 65 von 129



 

 
 

 
Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag für den vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 17 „Erweiterung 

Gewerbegebiet Hellfeld“ der Gemeinde Trollenhagen  

 
 Seite 20  

Vermeidungsmaßnahmen: 

V1 Beginn der Baufeldfreimachungen außerhalb der Vogelbrutzeit zulässig (Zeitraum 

01.September bis 01. März). Zur Baufeldfreimachung gehört auch die Herrichtung der 

Zuwegungen, Montage-, Fundament- und Kranstellflächen. Ein vorzeitiger Baubeginn 

ist nur dann möglich, wenn durch eine sachverständige Person nachgewiesen wird, 

dass zum Zeitpunkt der Vorhabenrealisierung durch die Errichtung der baulichen An-

lagenkeine Beeinträchtigung des Brutgeschehens erfolgt, ggf. sind Vergrämungsmaß-

nahmen, wie z.B. Schwarzschieben der Flächen, Flatterbänder etc. durchzuführen.  

V2 Die in der Planzeichnung zur Erhaltung festgesetzten Bäume sind zu erhalten und zu 

sichern. Eine Rodung kann als Ausnahme z.B. aus Gründen der Verkehrssicherungs-

pflicht zugelassen werden. Abgängige oder gerodete Bäume sind durch heimische 

standortgerechte Laubbäume zu ersetzen. Der Ersatz für gefällte Bäume richtet sich 

nach dem Baumschutzkompensationserlass.  

V3 Innerhalb der Anpflanzfestsetzung sind 3 m breite Sichtschutzhecken zu pflanzen und 

dauerhaft zu erhalten. Es werden folgende Pflanzen empfohlen: Heister der Arten 

Traubeneiche, Vogelkirsche, Holzbirne, Holzapfel, Eberesche und Sträucher der Ar-

ten Schneeball, Strauchhasel, Kornelkirsche, Hundsrose, Holunder. Ein Rückschnitt 

der Sträucher hat lediglich außerhalb der Brutzeit zu erfolgen. Die Gehölze innerhalb 

der Anpflanzfestsetzung bleiben erhalten, Ausfall ist zu ersetzen. 

 

Bei Umsetzung der Planung kommt es zur Überbauung von Grün-, Ackerflächen und von 

Boden sowie zur Beseitigung von Gehölzen. Diese Eingriffe sind durch geeignete Maßnah-

men außerhalb des Plangebietes zu kompensieren und wirken gleichzeitig dem laut 

BNatSchG § 44 (1) Nr. 3 definierten Schädigungstatbestand der Zerstörung von Fortpflan-

zungs- und Ruhestätten entgegen. 

 

Kompensationsmaßnahmen: 

M1 Das Kompensationsdefizit ist durch geeignete Maßnahmen zu kompensieren, die ei-

nem Kompensationsflächenäquivalent von 31.277 entsprechen und sich in der Land-

schaftszone „Rückland der Mecklenburgischen Seenplatte“ befinden. Möglich wäre die 

Verwendung des mindestens 18 km entfernten Ökokontos MSE-041 „Naturwald Ro-

senholz bei Hohenzieritz“. (Ansprechpartnerin Romy Kasbohm; Telefon 03843 8301 

211; E-Mail dienstleistungen@lfoa-mv.de) Der Reservierungsbescheid ist mit dem 

Bauantrag vorzulegen. 
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Abb. 6: vorgeschlagene Ökokontomaßnahme (Quelle: © kvwmap, 2024) 

 
 

9. QUELLEN 

LEITFADEN ARTENSCHUTZ in Mecklenburg-Vorpommern Hauptmodul Planfeststellung / Ge-

nehmigung Büro Froehlich & Sporbeck Potsdam, Landesamt für Umwelt, Naturschutz 

und Geologie M-V, 20.09.2010“ 

BUNDESARTENSCHUTZVERORDNUNG – BARTSCHV, Verordnung zum Schutz wild lebender Tier- 

und Pflanzenarten vom 16. Februar 2005 (BGBl. I S. 258, 896), geändert durch Artikel 

10 des Gesetzes vom 21. Januar 2013 (BGBl. I S. 95) 

EU-VOGELSCHUTZRICHTLINIE – Richtlinie (VS-RL) 209/147/EG des Rates vom 30. November 

2009 über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten (Amtsblatt L 20, S. 7, 

26.01.2010) 

FAUNA-FLORA-HABITAT-RICHTLINIE – Richtlinie (FFH-RL) 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 

1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und 

Pflanzen, zuletzt geändert durch Artikel 1 der Richtlinie 2013/17/EU des Rates vom 

13. Mai 2013 zur Anpassung bestimmter Richtlinien im Bereich Umwelt aufgrund des 

Beitritts der Republik Kroatien (ABl. L 158 vom 10. Juni 2013, S. 193 – 229) 

GESETZ ÜBER NATURSCHUTZ UND LANDSCHAFTSPFLEGE (Bundesnaturschutzgesetz - 

BNatSchG) Ausfertigungsdatum: 29.07.2009 (BGBl. I S. 2542) in Kraft seit: 1.3.2010, 

das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 8.Dezember 2022 (BGBl. I S. 2240) ge-

ändert worden ist 

GESETZ DES LANDES MECKLENBURG-VORPOMMERN zur Ausführung des Bundesnaturschutz-

gesetzes (Naturschutzausführungsgesetz – NatSchAG M-V) vom 23. Februar 2010 

GVOBl. M-V 2010, S. 66), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 24. März 

2023 (GVOBl. M-V S. 546) 

Seite 67 von 129

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013L0017
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013L0017
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013L0017
https://de.wikipedia.org/wiki/Amtsblatt_der_Europ%C3%A4ischen_Union


 

 
 

 
Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag für den vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 17 „Erweiterung 

Gewerbegebiet Hellfeld“ der Gemeinde Trollenhagen  

 
 Seite 22  

HINWEISE ZUR EINGRIFFSREGELUNG MECKLENBURG – VORPOMMERN (HzE M-V) vom 
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Vorpommerns, Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz 

Mecklenburg-Vorpommern, Paulshöher Weg 1, 19061 Schwerin 
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10. Anhang 1 – Abkürzungsverzeichnis 
Nahrung   A = Allesfresser; Aa = Aas; Am = Ameisen; Ap = Amphien; F = Fische; Ff = Feldfrüchte; I = Insekten; K = 

Krustentiere; Kn = Knospen, Nektar, Pollen; Ks = Kleinsäuger; Mu = Muscheln; N = Nüsse; O = Obst, 

Früchte, Beeren; R = Reptilien; P = vegetative Pflanzenteile; S = Sämereien; Sp = Spinnen; Schn = Schne-

cken; V = Vögel; W = Würmer, (in Ausnahmefällen), [Spezifizierung]  

Habitate   B=Boden, Ba=Baum, Bu=Busch, Gb=Gebäude, Sc=Schilf, N=Nischen, H=Höhlen, Wg=Wintergast 

BArtSchV  = Bundesartenschutzverordnung Spalte 3 (bg = besonders geschützt, sg = streng geschützt)  

VS-RL  = Anhang I der EU-Vogelschutzrichtlinie 79/409/EWG (I) oder in M-V schutz- und managementrelevante 

     Arten gemäß Art. 4 Abs. 2 VS-RL (II) 
RL D   = Rote Liste Deutschland   (1 = vom Aussterben bedroht, 2 = stark gefährdet, 3 = gefährdet,  

V=Vorwarnliste = noch ungefährdet, (verschiedene Faktoren könn-

ten eine Gefährdung in den nächsten zehn Jahren herbeiführen) 

 

RL M-V   = Rote Liste Mecklenburg-Vorpommern 1 = vom Aussterben bedroht, 2 = stark gefährdet,  

      3 = gefährdet, 4= potenziell gefährdet, Vorwarnliste  

      = noch ungefährdet  

Nistplatz  geschütztes Areal   [1] = Nest oder - sofern kein Nest gebaut wird – Nistplatz 

[1a] = Nest (Horst) mit 50 m störungsarmer Umgebung; bei Arten ge-

mäß § 23 Abs. 4 NatSchAG M-V werden 100m störungsarme Umge-

bung als Fortpflanzungsstätte gewertet (Horstschutzzone) 

      [1b] = gutachtlich festgelegtes Waldschutzareal bzw. Brutwald 

[2] = System mehrerer i.d.R. jährlich abwechselnd genutzter Nes-

ter/Nistplätze; Beeinträchtigung eines o. mehrerer Einzelnester au-

ßerhalb der Brutzeit führt nicht zur Beeinträchtigung der Fortpflan-

zungsstätte 

[2a] = i.d.R. System aus Haupt- und Wechselnest(ern); Beeinträchti-

gung (= Beschädigung oder Zerstörung) eines Einzelnestes führt 

i.d.R. zur Beeinträchtigung der Fortpflanzungsstätte 

[3] = i.d.R. Brutkolonie oder im Zusammenhang mit Kolonien anderer 

Arten; Beschädigung oder Zerstörung einer geringen Anzahl von Ein-

zelnestern der Kolonie (< 10%) außerhalb der Brutzeit führt i.d.R. zu 

keiner Beeinträchtigung der Fortpflanzungsstätte 

[4] = Nest und Brutrevier 

[5] = Balzplatz 

  Erlöschen des Schutzes  1 = nach Beendigung der jeweiligen Brutperiode 

      2 = mit der Aufgabe der Fortpflanzungsstätte 

3 = mit der Aufgabe des Reviers (Abwesenheit für 1-3 Brutperioden 

je nach Ortstreue und ökologischer Flexibilität der Art) 

4 = fünf Jahre nach Aufgabe des Reviers 

5 = zehn Jahre nach Aufgabe des Reviers 

W x  =  nach x Jahren (gilt nur für Standorte ungenutzter Wechsel-

horste in besetzten Revieren) 

 
RL = Rote Liste, D = Deutschland (2020), M-V = Mecklenburg-Vorpommern (1991)  

(* = ungefährdet, 1 = vom Aussterben bedroht, 2 = stark gefährdet, 3 = gefährdet, 4 = potenziell gefährdet, V = Vorwarnliste;  

D = Daten unzureichend); BNatSchG = Bundesnaturschutzgesetz (§ = besonders geschützt, §§ = streng geschützt) 

 

AFB  Artenschutzfachbeitrag 

FFH-RL  Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie 
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11. Anhang 2 - Formblätter Avifauna  

11.1. Anhang 2.1 – Potentiell vorkommende gefährdete Brutvogelarten 

Bluthänfling  Carduelis cannabina 

 

Schutzstatus 

 RL MV: V  ☐ Europäische Vogelart gemäß Art.1 Vogelschutzrichtlinie 

 RL D: 3   ☐ streng geschützte Art 

    ☐ MV besondere Verantwortung 

Bestandsdarstellung 

Angaben zur Autökologie:  
Besiedelt sonnige, offene-halboffene Landschaften mit niedrigen Hecken, Büschen mit nicht zu hoch-
wüchsiger Krautschicht. Bevorzugt junge Nadelbaumkulturen, Kahlschläge, Baumschulen, ver-
buschte Halbtrockenrasen, Ruderalfluren, stadtrandnahe Friedhöfe. Baum- und Gebüschbrüter in 
dichtem Gebüsch und jungen Koniferen. Sehr kleines Nestrevier (<300 m²). Schutz der Fortpflan-
zungsstätte nach §44 Abs.1 BNatSchG durch Nest oder Nistplatz. Der Schutz erlischt nach Beenden 
der jeweiligen Brutperiode. Ernährt sich von Pflanzensamen, kleinen Insekten und Spinnen. Die 
Fluchtdistanz beträgt <10-20 Meter (Flade, 1994). 
Vorkommen in M-V:  
Mit hoher Stetigkeit in M-V verbreitet. Allerdings im Vergleich zu vorausgegangenen Kartierungen 
stark abnehmende Bestände. Im gesamten Mecklenburg-Vorpommern umfasst der Bestand 13.500-
24.000 BP (Vökler, 2014). 
Gefährdungsursachen:  
Wesentliche Ursache für den Bestandsrückgang ist der mit dem Einsatz von Herbiziden in der in-
dustriellen Landwirtschaft verbundene Verlust artenreicher Krautsäume. In Ortschaften verschwin-
den Nahrungsflächen durch zunehmende Bebauung, Gartennutzung und zu intensive Pflegemaß-
nahmen. Aufforstungsflächen fehlen in Wäldern (Vökler, 2014).  
Vorkommen im Untersuchungsraum  

☐ nachgewiesen      ☒ potenziell vorkommend  

Beschreibung der Vorkommen im Untersuchungsraum: Ruderale Staudenfluren Teilfläche 2 ein BP 
Lokale Population nach Vökler, 2014: Bei einer Kartierung im Zeitraum von 2005-2009 konnten im 
Untersuchungsgebiet des Messtischblattquadranten 2445-2 etwa 21-50 Brutpaare festgestellt wer-
den. 

Prüfung des Eintretens der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG 

Artspezifische Vermeidungsmaßnahmen sowie vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF):  
Auflistung der Maßnahmen:  

- V1, V2, V3, M1 

Prognose und Bewertung des Tötungs- und Verletzungsverbotes gem. § 44 Abs. 1 Nr. 1 
BNatSchG (ausgenommen sind Tötungen/ Verletzungen in Verbindung mit Zerstörung von 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten):  
Verletzung oder Tötung von Tieren, Beschädigung oder Zerstörung ihrer Entwicklungsfor-
men  

☐ Das Verletzungs- und Tötungsrisiko erhöht sich für die Individuen signifikant bzw. das Risiko der Be-

schädigung oder Zerstörung von Entwicklungsformen (Eier) steigt signifikant an 

☒ Das Verletzungs- und Tötungsrisiko erhöht sich für die Individuen nicht signifikant und das Risiko der 

Beschädigung oder Zerstörung von Entwicklungsformen (Eier) steigt nicht signifikant an 
Die Gefahr Vögel zu verletzen oder zu töten besteht für brütende Tiere. Während der Potenzialanalyse zum 
Vorhaben wurde Brutgeschehen des Bluthänflings in den Sträuchern und Bäumen der Teilfläche 2 prognosti-
ziert. Bei Umsetzung der Erhaltungsfestsetzung und der Bauzeitenregelung besteht nicht die Gefahr brütende 
Vögel zu verletzen und kein Schädigungstatbestand nach § 44 (1) Nr. 1 BNatSchG. 
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Prognose und Bewertung des Störungsverbotes gem. § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG  
Erhebliches Stören von Tieren während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinte-
rungs- und Wanderungszeiten 

☐ Die Störung führt zur Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population  

☒ Die Störungen führen zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population  

Eine erhebliche Störung liegt vor, wenn Eingriffe zu einer Verschlechterung des Erhaltungszustandes der loka-
len Population einer Art führen. Im Zuge der Umsetzung des Bauvorhabens wird das potenzielle Brut- und 
Nahrungshabitat des Bluthänflings teilweise beseitigt. Tötungen und Verletzungen wird mit einer Bauzeitenre-
gelung begegnet. Zum Ausgleich werden Hecken angelegt. Es entsteht kein Störungstatbestand nach § 44 (1) 
Nr. 2 BNatSchG.  

Prognose und Bewertung der Schädigungsbestände gem. § 44 Abs. 1 Nr. 3 i. V. m. Abs.5 
BNatSchG sowie ggf. der Verletzungs- und Tötungsverbotes gem. § 44 Abs. 5 BNatSchG 
(Tötungen/ Verletzungen in Verbindung mit Zerstörung von Fortpflanzens- oder Ruhestätten) 

☒ Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten 

☐ Tötung von Tieren im Zusammenhang mit der Schädigung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten 

nicht auszuschließen  

☐ Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF) erforderlich, um Eintreten des Verbotstatbestandes zu 

vermeiden  

☐ Beschädigung oder Zerstörung (ggf. im Zusammenhang mit Tötung), ökologische Funktion wird im 

räumlichen Zusammenhang nicht gewahrt 
Die Sträucher im Bereich auf Teilfläche 2 werden durch das Bauvorhaben beseitigt. Das Angebot an Fortpflan-
zungsstätten- und Ruhestätten im Umfeld des Plangebietes bleibt durch die Anpflanzfestsetzung von Sträu-
chern innerhalb des Plangebietes bestehen. Die vorhandene und geplante Struktur ist geeignet die ökologi-
sche Funktion der Fortpflanzungsstätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin zu erfüllen. Damit entsteht 
kein Schädigungstatbestand nach § 44 (1) Nr. 3 BNatSchG.  

Zusammenfassende Feststellung der artenrechtlichen Verbotstatbestände  

Die Verbotstatbestände nach § 44 Abs.1 i. V. m. Abs.5 BNatSchG  

☐ Treffen zu   Darlegung der Gründe für Ausnahme erforderlich  

☒ Treffen nicht zu   artenschutzrechtliche Prüfung endet hiermit 

Darlegung der naturschutzfachlichen Gründe für eine Ausnahme nach § 45 Abs. 7 
BNatSchG 

Wahrung des Erhaltungszustandes  
 Die Gewährung einer Ausnahme führt zu:  

☐ Keiner Verschlechterung des derzeitigen Erhaltungszustandes der Populationen  

☐ Keiner Verschlechterung des derzeit ungünstigen Erhaltungszustandes der Populationen  

☐ Kompensatorische Maßnahmen zur Wahrung des Erhaltungszustandes sind erforderlich  

Auflistung der Maßnahmen mit Angaben zu Monitoring/ Risikomanagement  
Begründung, dass EHZ gewahrt bleibt 

 
 
 

11.2. Anhang 2.2 – Potentiell vorkommende Bodenbrüter 

Schwarzkehlchen (Saxicola torquata), Bachstelze (Motacilla alba), Zaunkönig (Tro-
glodytes troglodytes) 

 

Schutzstatus 

 RL MV:   ☒ Europäische Vogelart gemäß Art.1 Vogelschutzrichtlinie 

 RL D:  

Bestandsdarstellung 

Angaben zur Autökologie:  
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Bei dem Schwarzkehlchen handelt es sich um einen Bodenbrüter. Die Nester werden in kleinen Vertiefungen 
am Boden errichtet. Die Art besiedelt „offene bis halboffene sommertrockene Lebensräume“, wie zum Beispiel 
Heiden, Brandflächen, Sukzessions- und Ruderalflächen, Kahlschläge und Saumbiotope in Acker-Komplexen 
(Andretzke et al. 2005, S.518). Die mittlere Reviergröße liegt bei etwa 0,5-2,0 ha. Das Nahrungsspektrum um-
fasst Insekten, Spinnen und Würmer. Gemäß §44 Abs. 1 BNatSchG ist das Nest als Fortpflanzungsstätte ge-
setzlich geschützt. Dieser Schutz erlischt nach Beendigung der jeweiligen Brutperiode.  
Vorkommen in M-V:  
Die Art weisen stabile Bestandsdichten auf und ist nicht gefährdet. 
Gefährdungsursachen: Rückgang von Kulturlandschaften und Intensivierung der Landwirtschaft 

Vorkommen im Untersuchungsraum  

☐ nachgewiesen      ☒ potenziell vorkommend  

Beschreibung der Vorkommen im Untersuchungsraum: Saumstrukturen und Vegetation der ruderalen Stau-
denflur Teilfläche 2 je ein BP 

Prüfung des Eintretens der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG 

Artspezifische Vermeidungsmaßnahmen sowie vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF):  
Auflistung der Maßnahmen:  

- V1, V3, M1 

Prognose und Bewertung des Tötungs- und Verletzungsverbotes gem. § 44 Abs. 1 Nr. 1 
BNatSchG (ausgenommen sind Tötungen/ Verletzungen in Verbindung mit Zerstörung von 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten):  
Verletzung oder Tötung von Tieren, Beschädigung oder Zerstörung ihrer Entwicklungsfor-
men  

☐ Das Verletzungs- und Tötungsrisiko erhöht sich für die Individuen signifikant bzw. das Risiko der Be-

schädigung oder Zerstörung von Entwicklungsformen (Eier) steigt signifikant an 

☒ Das Verletzungs- und Tötungsrisiko erhöht sich für die Individuen nicht signifikant und das Risiko der 

Beschädigung oder Zerstörung von Entwicklungsformen (Eier) steigt nicht signifikant an 
Die Gefahr Vögel zu verletzen oder zu töten besteht für brütende Tiere. Während der Potenzialanalyse zum 
Vorhaben wurde Brutgeschehen der oben aufgeführten auf der ruderalen Staudenflur prognostiziert. Bei Ein-
haltung der Bauzeitenregelung besteht nicht die Gefahr brütende Vögel zu töten oder zu verletzen. Es liegt 
kein Schädigungstatbestand nach § 44 (1) Nr. 1 BNatSchG vor. 

Prognose und Bewertung des Störungsverbotes gem. § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG  
Erhebliches Stören von Tieren während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinte-
rungs- und Wanderungszeiten 

☐ Die Störung führt zur Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population  

☒ Die Störungen führen zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population  

Eine erhebliche Störung liegt vor, wenn Eingriffe zu einer Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen 
Population einer Art führen. Im Zuge der Umsetzung des Bauvorhabens wird das Habitat der Bodenbrüter be-
seitigt. Diese können die Saumstrukturen des Gewerbegebietes weiterhin nutzen. Die lokale Population ist nicht 
gefährdet. Es entsteht kein Störungstatbestand nach §44 (1) Nr.2 BNatSchG. 

Prognose und Bewertung der Schädigungsbestände gem. § 44 Abs. 1 Nr. 3 i. V. m. Abs. 5 
BNatSchG sowie ggf. der Verletzungs- und Tötungsverbotes gem. § 44 Abs. 5 BNatSchG 
(Tötungen/ Verletzungen in Verbindung mit Zerstörung von Fortpflanzens- oder Ruhestätten) 

☒ Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten 

☐ Tötung von Tieren im Zusammenhang mit der Schädigung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten 

nicht auszuschließen  

☐ Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF) erforderlich, um Eintreten des Verbotstatbestandes zu 

vermeiden  

☐ Beschädigung oder Zerstörung (ggf. im Zusammenhang mit Tötung), ökologische Funktion wird im 

räumlichen Zusammenhang nicht gewahrt 
Potentielle Bruthabitate der oben aufgeführten Arten werden im Zuge des Vorhabens beseitigt. Diese können 
die Saumstrukturen des Gewerbegebietes weiterhin nutzen. Damit entsteht kein Schädigungstatbestand nach § 
44 (1) Nr. 3 BNatSchG. 

Zusammenfassende Feststellung der artenrechtlichen Verbotstatbestände  

Die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG  
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☐ Treffen zu   Darlegung der Gründe für Ausnahme erforderlich  

☒ Treffen nicht zu   artenschutzrechtliche Prüfung endet hiermit 

Darlegung der naturschutzfachlichen Gründe für eine Ausnahme nach § 45 Abs. 7 
BNatSchG 

Wahrung des Erhaltungszustandes  
 Die Gewährung einer Ausnahme führt zu:  

☐ Keiner Verschlechterung des derzeitigen Erhaltungszustandes der Populationen  

☐ Keiner Verschlechterung des derzeit ungünstigen Erhaltungszustandes der Populationen  

☐ Kompensatorische Maßnahmen zur Wahrung des Erhaltungszustandes sind erforderlich  

Auflistung der Maßnahmen mit Angaben zu Monitoring/ Risikomanagement  
Begründung, dass EHZ gewahrt bleibt 

 
 

11.3. Anhang 2.3 – Potentiell vorkommende Baumbrüter 

Amsel (Turdus merula), Buchfink (Fringilla coelebs), Gartengrasmücke (Sylvia bo-
rin), Girlitz (Serinus serinus), Ringeltaube (Columba palumbus) 

 

Schutzstatus 

 RL MV:   ☒ Europäische Vogelart gemäß Art.1 Vogelschutzrichtlinie 

 RL D:  

Bestandsdarstellung 

Angaben zur Autökologie:  
Die aufgeführten Baumbrüter beanspruchen die Vorhabenfläche als Revier und begeben sich hier auf Nahrungs-
suche. Als anpassungsfähige Kulturfolger beanspruchen sie kleine Reviere und weisen geringe Fluchtdistanzen 
auf. Sie sind in der Lage Ausweichhabitate zu nutzen. Das Nahrungsspektrum umfasst Obst, Sämereien, Insek-
ten. Knospen, Würmer, Spinnen. Gemäß §44 Abs.1 BNatSchG ist bei allen Arten das Nest als Fortpflanzungs-
stätte gesetzlich geschützt. Dieser Schutz erlischt nach Beendigung der jeweiligen Brutperiode.  
Vorkommen in M-V:  
Die Arten weisen hohe Bestandsdichten auf und sind nicht gefährdet. 
Gefährdungsursachen:  

Vorkommen im Untersuchungsraum  

☐ nachgewiesen      ☒ potenziell vorkommend  

Beschreibung der Vorkommen im Untersuchungsraum: Bäume im Osten von Teilfläche 2 
Lokale Population nach Vökler, 2014: stabil, im MTB_Q: Amsel (mehr als 1000 BP), Buchfink (151-400), Gar-
tengrasmücke (51-150 BP), Girlitz (8-20 BP), Ringeltaube (21-50 BP),  

Prüfung des Eintretens der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG 

Artspezifische Vermeidungsmaßnahmen sowie vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF):  
Auflistung der Maßnahmen:  

- V1, V2, M1 

Prognose und Bewertung des Tötungs- und Verletzungsverbotes gem. § 44 Abs. 1 Nr. 1 
BNatSchG (ausgenommen sind Tötungen/ Verletzungen in Verbindung mit Zerstörung von 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten):  
Verletzung oder Tötung von Tieren, Beschädigung oder Zerstörung ihrer Entwicklungsfor-
men 

☐ Das Verletzungs- und Tötungsrisiko erhöht sich für die Individuen signifikant bzw. das Risiko der Be-

schädigung oder Zerstörung von Entwicklungsformen (Eier) steigt signifikant an 

☒ Das Verletzungs- und Tötungsrisiko erhöht sich für die Individuen nicht signifikant und das Risiko der 

Beschädigung oder Zerstörung von Entwicklungsformen (Eier) steigt nicht signifikant an 
Die Gefahr Vögel zu verletzen oder zu töten besteht für brütende Tiere. Während der Potenzialanalyse zum 
Vorhaben wurde Brutgeschehen der oben genannten Arten in den Bäumen der Teilfläche 2 prognostiziert. Bei 
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Einhaltung der Bauzeitenregelung besteht nicht die Gefahr brütende Vögel zu töten oder zu verletzen. Es liegt 
kein Schädigungstatbestand nach § 44 (1) Nr. 1 BNatSchG vor. 

Prognose und Bewertung des Störungsverbotes gem. § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG  
Erhebliches Stören von Tieren während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinte-
rungs- und Wanderungszeiten 

☐ Die Störung führt zur Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population  

☒ Die Störungen führen zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population  

Eine erhebliche Störung liegt vor, wenn Eingriffe zu einer Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen 
Population einer Art führen. Es liegt keine Verschlechterung des Erhaltungszustandes vor, da die meisten Arten 
in hoher Anzahl an Brutpaaren in den entsprechenden MTBQ vorkommen. Die beiden gesetzlich geschützten 
Weiden im Osten von Teilfläche 2 sind zur Erhaltung festgesetzt. Die Arten haben keine Bindung an Brutplätze 
und errichten diese jedes Jahr neu. Im Umfeld des Eingriffes liegen darüber hinaus weitere geeignete Ausweich-
habitate. Die lokalen Populationen werden somit nicht gefährdet und es entsteht kein Störungstatbestand nach 
§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG. 

Prognose und Bewertung der Schädigungsbestände gem. § 44 Abs. 1 Nr. 3 i. V. m. Abs. 5 
BNatSchG sowie ggf. der Verletzungs- und Tötungsverbotes gem. § 44 Abs. 5 BNatSchG 
(Tötungen/ Verletzungen in Verbindung mit Zerstörung von Fortpflanzens- oder Ruhestätten) 

☐ Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten 

☐ Tötung von Tieren im Zusammenhang mit der Schädigung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten 

nicht auszuschließen  

☐ Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF) erforderlich, um Eintreten des Verbotstatbestandes zu 

vermeiden  

☐ Beschädigung oder Zerstörung (ggf. im Zusammenhang mit Tötung), ökologische Funktion wird im 

räumlichen Zusammenhang nicht gewahrt 
Potentielle Bruthabitate bleiben durch die Erhaltungsfestsetzung bestehen. Die vorhandene und geplante Struk-
tur ist geeignet die ökologische Funktion der Fortpflanzungsstätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin zu 
erfüllen. Nahrungshabitate werden durch die Anlage von Sichtschutzhecken geschaffen. Damit entsteht kein 
Schädigungstatbestand nach § 44 (1) Nr. 3 BNatSchG. 

Zusammenfassende Feststellung der artenrechtlichen Verbotstatbestände  

Die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG  

☐ Treffen zu   Darlegung der Gründe für Ausnahme erforderlich  

☒ Treffen nicht zu   artenschutzrechtliche Prüfung endet hiermit 

Darlegung der naturschutzfachlichen Gründe für eine Ausnahme nach § 45 Abs. 7 
BNatSchG 

Wahrung des Erhaltungszustandes  
 Die Gewährung einer Ausnahme führt zu:  

☐ Keiner Verschlechterung des derzeitigen Erhaltungszustandes der Populationen  

☐ Keiner Verschlechterung des derzeit ungünstigen Erhaltungszustandes der Populationen  

☐ Kompensatorische Maßnahmen zur Wahrung des Erhaltungszustandes sind erforderlich  

Auflistung der Maßnahmen mit Angaben zu Monitoring/ Risikomanagement  
Begründung, dass EHZ gewahrt bleibt 

 

 
 
 

11.4. Anhang 2.4 – Potentiell vorkommende Gebüschbrüter 

Dorngrasmücke (Sylvia communis), Goldammer (Emberiza citrinella), Klappergras-
mücke  (Sylvia curruca), Mönchsgrasmücke (Sylvia atricapilla 

 

Schutzstatus) 

 RL MV:   ☒ Europäische Vogelarten gemäß Art.1 Vogelschutzrichtlinie 
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 RL D:  

Bestandsdarstellung 

Angaben zur Autökologie:  
Die Gebüschbrüter kommen in offenen -halboffenen Bereichen mit einzelnen vorkommenden Gebüschen und 
Stauden vor. Die Arten beanspruchen die Vorhabenfläche auch als Revier und begeben sich hier auf Nah-
rungssuche. Als anpassungsfähige Kulturfolger beanspruchen sie kleine Reviere und weisen geringe Flucht-
distanzen auf. Sie sind in der Lage Ausweichhabitate zu nutzen. Das Nahrungsspektrum umfasst Insekten, 
Schnecken, Spinnen, Obst, Sämereien, Würmer und Knospen. Gemäß §44 BNatSchG sind die Nester als 
Fortpflanzungsstätte gesetzlich geschützt. Der Schutz erlischt nach Beendigung der jeweiligen Brutperiode.  
Vorkommen in M-V:  
Die Arten weisen hohe Bestandsdichten auf und sind nicht gefährdet. 

Vorkommen im Untersuchungsraum  

☐ nachgewiesen      ☒ potenziell vorkommend  

Beschreibung der Vorkommen im Untersuchungsraum: Gebüsche auf Ruderalflur in Teilfläche 2  
Lokale Population nach Vökler, 2014: stabil, MTB-Q 2445-2: Dorngrasmücke (21-50 BP), Goldammer (8-20 
BP), Klappergrasmücke (151-400 BP), Mönchsgrasmücke (401-1000 BP) 

Prüfung des Eintretens der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG 

Artspezifische Vermeidungsmaßnahmen sowie vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF):  
Auflistung der Maßnahmen:  

- V1, V3, M1 

Prognose und Bewertung des Tötungs- und Verletzungsverbotes gem. § 44 Abs. 1 Nr. 1 
BNatSchG (ausgenommen sind Tötungen/ Verletzungen in Verbindung mit Zerstörung von 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten):  
Verletzung oder Tötung von Tieren, Beschädigung oder Zerstörung ihrer Entwicklungsfor-
men  

☐ Das Verletzungs- und Tötungsrisiko erhöht sich für die Individuen signifikant bzw. das Risiko der Be-

schädigung oder Zerstörung von Entwicklungsformen (Eier) steigt signifikant an 

☒ Das Verletzungs- und Tötungsrisiko erhöht sich für die Individuen nicht signifikant und das Risiko der 

Beschädigung oder Zerstörung von Entwicklungsformen (Eier) steigt nicht signifikant an 
Die Gefahr Vögel zu verletzen oder zu töten besteht für brütende Tiere. Während der Potenzialanalyse zum 
Vorhaben wurde Brutgeschehen der oben genannten Arten im Bereich der Gebüsche der Teilfläche 2 prog-
nostiziert. Bei Einhaltung der Bauzeitenregelung besteht nicht die Gefahr brütende Vögel zu töten oder zu ver-
letzen. Es liegt kein Schädigungstatbestand nach § 44 (1) Nr. 1 BNatSchG vor. 

Prognose und Bewertung des Störungsverbotes gem. § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG  
Erhebliches Stören von Tieren während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinte-
rungs- und Wanderungszeiten 

☐ Die Störung führt zur Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population  

☒ Die Störungen führen zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population  

Eine erhebliche Störung liegt vor, wenn Eingriffe zu einer Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen 
Population einer Art führen. Es liegt keine Verschlechterung des Erhaltungszustandes vor, da die meisten Arten 
in hoher Anzahl an Brutpaaren in den entsprechenden MTBQ vorkommen. Um den Verlust potenzieller Brutstät-
ten auszugleichen, sind auf Teilfläche 1 und 2 Heckenpflanzungen vorgesehen. Durch diese Maßnahme bleibt 
das Nahrungsangebot ebenfalls erhalten. Die lokalen Populationen sind nicht gefährdet und es entsteht kein 
Schädigungstatbestand nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG. 

Prognose und Bewertung der Schädigungsbestände gem. § 44 Abs. 1 Nr. 3 i. V. m. Abs. 5 
BNatSchG sowie ggf. der Verletzungs- und Tötungsverbotes gem. § 44 Abs. 5 BNatSchG 
(Tötungen/ Verletzungen in Verbindung mit Zerstörung von Fortpflanzens- oder Ruhestätten) 

☒ Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten 

☐ Tötung von Tieren im Zusammenhang mit der Schädigung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten 

nicht auszuschließen  

☐ Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF) erforderlich, um Eintreten des Verbotstatbestandes zu 

vermeiden  

☐ Beschädigung oder Zerstörung (ggf. im Zusammenhang mit Tötung), ökologische Funktion wird im 

räumlichen Zusammenhang nicht gewahrt 
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Da im Rahmen der Umsetzung der Planung Lebensräume auf der Vorhabenfläche beseitigt werden, sind diese 
Habitate zu ersetzten. Der Ersatz erfolgt durch Anpflanzung standortgerechter Gehölze im Plangebiet und durch 
eine externe Maßnahme. Die geplante Struktur ist geeignet die ökologische Funktion der Fortpflanzungsstätten 
im räumlichen Zusammenhang weiterhin zu erfüllen. Damit entsteht kein Schädigungstatbestand nach § 44 (1) 
Nr. 3 BNatSchG. 

Zusammenfassende Feststellung der artenrechtlichen Verbotstatbestände  

Die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG  

☐ Treffen zu   Darlegung der Gründe für Ausnahme erforderlich  

☒ Treffen nicht zu   artenschutzrechtliche Prüfung endet hiermit 

Darlegung der naturschutzfachlichen Gründe für eine Ausnahme nach § 45 Abs. 7 
BNatSchG 

Wahrung des Erhaltungszustandes  
 Die Gewährung einer Ausnahme führt zu:  

☐ Keiner Verschlechterung des derzeitigen Erhaltungszustandes der Populationen  

☐ Keiner Verschlechterung des derzeit ungünstigen Erhaltungszustandes der Populationen  

☐ Kompensatorische Maßnahmen zur Wahrung des Erhaltungszustandes sind erforderlich  

Auflistung der Maßnahmen mit Angaben zu Monitoring/ Risikomanagement  
Begründung, dass EHZ gewahrt bleibt 
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12. Anhang 4 – Fotoanhang  

Bild 1: Teilfläche 1 Lehmacker und Staudenflur imVordergrund, Gehölze stehen außerhalb  

 

 

Bild 2: Teilfläche 2 Lehmacker mit links an Hellfelder Straße angrenzenden Silberweiden 

 

Seite 77 von 129



 

 
 

 
Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag für den vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 17 „Erweiterung 

Gewerbegebiet Hellfeld“ der Gemeinde Trollenhagen  

 
 Seite 32  

Bild 3: Teilfläche 2 Siedlungsgehölz dominierend mit Silberweide an Hellfelder Straße 

 
 

Bild 4: Teilfläche 2 Grenzbereich zwischen Lehmacker und ruderaler Staudenflur  
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Bild 5: Teilfläche 2 ruderale Staudenflur mit Sanddorn, Hundsrose, Weißdorn und Holunder 

 
 

Bild 6: Teilfläche 2 ruderale Staudenflur, rechts Siedlungsgebüsch 
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Bild 7: Teilfläche 2 Blick auf Brombeerhecke und aufwachsende Gehölze  

 
 

Bild 8: Teilfläche 2 Überblick ruderale Staudenflur rechts vorhandener Gewerbebetrieb  
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Bild 9: Teilfläche 2 RHU, Siedlungshecke aus Lebensbaum (Thuja) 

 
 

Bild 9: Geplante Zufahrt Teilfläche 1 
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 Gemeinde Trollenhagen 
Bebauungsplan Nr. 17 „Erweiterung Gewerbegebiet Hellfeld“  

 
STELLUNGNAHMEN DER VON DER PLANUNG BERÜHRTEN BEHÖRDEN,  

DER SONSTIGEN TRÄGER ÖFFENTLICHER BELANGE 
nach § 4 Abs. 1 BauGB  

 
STELLUNGNAHMEN DER ÖFFENTLICHKEIT 

nach § 3 Abs. 1 BauGB 
 

ABSTIMMUNG MIT DEN NACHBARGEMEINDEN 
nach § 2 Abs. 2 BauGB 

 
 ABWÄGUNGSMATERIAL 

nach § 1 Abs. 7 BauGB 
 
 
 

Beratungsstand: 
Gemeindevertretung vom ………………. 

Aufgestellt: 
Neverin/Neubrandenburg, den 20.02.2024 
 

Amt Neverin     

Fachbereich Bau und 
Ordnung 

Dorfstraße 36 17039 Neverin Tel.: 039608-251 22 Fax: 039608-251 26 m.siegler@amtne-
verin.de 

In Zusammenarbeit 
mit 

     

Planungsbüro Traut-
mann 

Walwanusstraße 26 17033 Neubranden-
burg 

Tel.: 0395-5824051 Fax.: 0395-36945948 info@planungsbuero-
trautmann.de 
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Folgende von der Planung berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange waren nach § 4 Abs. 1 BauGB zur Abgabe einer 
Stellungnahme aufgefordert: 
 

 
I. 

 
Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange 

 
Schreiben vom 

Eine Stellungnahme 
liegt nach Ablauf der 
gesetzlichen Frist 
nicht vor 

1. Landkreis Mecklenburgische Seenplatte 21.04.2022  

2. Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt MS 21.02.2022  

3. Landesamt für Kultur und Denkmalpflege M-V  x 

4. Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie M-V  x 

5. Deutsche Telekom Technik GmbH 11.02.2022  

6. Landesamt für innere Verwaltung M-V 25.01.2022  

7. Bundesamt für Infrastruktur, Umwelt und Dienstleistungen der Bundeswehr 24.02.2022  

8. Straßenbauamt Neustrelitz 23.02.2022  

9. Bergamt Stralsund 17.02.2022  

10. Landesamt für zentrale Aufgeben und Technik der Polizei, Brand- und Katastro-
phenschutz M-V 

 x 

11. Industrie- und Handelskammer Neubrandenburg 22.02.2022  

12. Staatliches Bau- und Liegenschaftsamt Neubrandenburg 18.02.2022  

13. Bundesanstalt für Immobilienaufgaben  x 

14. Landesamt für Gesundheit und Soziales Mecklenburg-Vorpommern 25.01.2022  

15. Landesforst M-V 03.02.2022  

16. Wasser- und Bodenverband „Obere Havel/Obere Tollense“  x 

17. E.DIS Netz GmbH  x 

18. Handwerkskammer Ostmecklenburg-Vorpommern  x 

19. Neubrandenburger Stadtwerke GmbH 28.02.2022  

20. Flughafen Neubrandenburg-Trollenhagen  x 

21. Deutscher Wetterdienst  x 

22. Evangelisch-Lutherischer Kirchenkreis Mecklenburg 25.01.2022  

23. Katholisches Pfarramt Neubrandenburg  x 

24. BVVG Bodenverwaltungs- und -verwertungs GmbH 01.02.2022  

25. GDMcom GmbH 25.01.2022  

26. Vodafone GmbH/Vodafone Kabel Deutschland GmbH  x 

27. 50Hertz Transmission GmbH 25.01.2022  

28. Polizeiinspektion Neubrandenburg  x 
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I. 

 
Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange 

 
Schreiben vom 

Eine Stellungnahme 
liegt nach Ablauf der 
gesetzlichen Frist 
nicht vor 

29.  Telefónica Germany GmbH & Co. OHG 08.02.2022 
10.02.2022 

 

 Amt für Raumordnung und Landesplanung MS 17.02.2022  

 

Nachbargemeinden: 

1. Stadt Neubrandenburg 

2. Gemeinde Neddemin   

3. Gemeinde Neverin   

4. Gemeinde Neuenkirchen   

5. Gemeinde Woggersin   

 
 

Während der frühzeitigen öffentlichen Auslegung vom 03.01.2022 bis zum 07.02.2022 wurden folgende Stellungnahmen aus der 
Öffentlichkeit vorgebracht. 

1. Landesjagdverband M-V e.V. 04.02.2022 

2. BUND 10.02.2022 

3.   

4.   
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Abwägungsvorschlag: 
Die im Rahmen der frühzeitigen TöB-Beteiligung getroffene Feststel-
lung, Ausführungen und Hinweise des Landkreises Mecklenburgi-
sche Seenplatte werden im Rahmen der Bebauungsplanung zur 
Kenntnis genommen und in die Planung eingestellt. 
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Begründung: 
Dem wird gefolgt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Gemeinde Trollenhagen ändert den Flächennutzungsplan im Pa-
rallelverfahren. 
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Im weiteren Verfahren wird zusätzlich eine Firsthöhe für die Gewer-
beflächen festgesetzt. 
 
 
 
Im Bebauungsplan Nr. 2, der seit dem 15.04.1993 wirksam ist, 
wurde ein sonstiges Sondergebiet Fremdenverkehr festgesetzt. Im 
Text gibt es keine Festsetzungen dazu. Im seit dem 05.09.2005 
wirksamen Flächennutzungsplan ist ein Sondergebiet 2 (Kino, 
Sportcenter u. a.) dargestellt und nur im Bereich des Hotels Hellfeld 
ein sonstiges Sondergebiet Fremdenverkehr. Die angestrebten kul-
turellen und sportlichen Einrichtungen sind gegenüber dem Gewer-
begebiet immissionsschutzrechtlich nicht schutzbedürftig.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme, dass der eingereichten Eingriff- Ausgleichsbilan-
zierung seitens der uNB gefolgt wird 
 
Das Ökokonto LRO-009 weist nicht mehr aussreichend Ökopunkte 
auf. Es wird die Verwendung des ca.18 km entfernten Ökokontos 
MSE-041 „Naturwald Rosenholz bei Hohenzieritz“ als Maßnahme 
festgesetzt.  
Der Reservierungsbescheid wird vor Satzungsbeschluss bei der 
uNB vorgelegt (Amt Neverin) 
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Die gesetzlich geschützten Bäume sind zur Erhaltung festgesetzt, 
ebenso wie deren Ersatz bei Verlust nach Baumschutzkompensati-
onserlass. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme, dass nach Ansicht der uNB, artenschutzrechtliche 
Verbotstatbestände nicht erfüllt sind, wenn folgende Maßnahme 
umgesetzt wird: „Beginn der Baufeldfreimachungen ist ausschließ-
lich außerhalb der Vogelbrutzeit zulässig (Zeitraum 01.September 
bis 01. März). Zur Baufeldfreimachung gehört auch die Herrichtung 
der Zuwegungen, Montage-, Fundament- und Kranstellflächen. Ein 
vorzeitiger Baubeginn ist nur dann möglich, wenn durch eine sach-
verständige Person nachgewiesen wird, dass zum Zeitpunkt der 
Vorhabenrealisierung durch die Errichtung der baulichen Anlagen-
keine Beeinträchtigung des Brutgeschehens erfolgt, ggf. sind Ver-
grämungsmaßnahmen, wie z.B. Schwarzschieben der Flächen, 
Flatterbänder etc. durchzuführen.“ 
Die Maßnahme wird unter V1 festgesetzt. 
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Dem wird gefolgt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Gemeinde Trollenhagen nimmt die fachtechnischen Hinweise 
zum Abfallrecht zur Kenntnis und stellt diese in die Begründung ein. 
 
 
 
 
Die Gemeinde Trollenhagen nimmt die fachtechnischen Hinweise 
zum Bodenschutz zur Kenntnis und stellt diese in die Begründung 
ein. 
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Aufgabe der Gemeinde ist es, die Erschließung des Plangebietes zu 
sichern. Allerdings ist erst im Rahmen der Erschließung die ausrei-
chende Bereitstellung von Löschwasser mit zu planen.  
Zur Sicherung des Löschwasserbedarfs sind 3 Varianten möglich:  
- Versorgung aus dem Trinkwassernetz durch Netzerweiterung  
- Realisierung von Brunnen und Hydranten für die Löschwas-
serbereitstellung  
- Bau von Zisternen oder Löschwasserteichen.  
Die Entscheidung über eine dieser Varianten ist mit der Erschlie-
ßungsplanung zu treffen und steht in Abhängigkeit von den potenzi-
ellen Investoren für den Geltungsbereich 2 . Somit sind gezielte Fest-
setzungen von Versorgungsflächen nach § 9 Abs. 1 Nr. 12 BauGB 
für Anlagen und Einrichtung der öffentlichen Versorgung (hier zur 
Löschwasserversorgung) im Bebauungsplan nicht möglich. Die Zu-
lässigkeit von „der technischen Versorgung dienenden Anlagen“ ist 
innerhalb der Baugebiete nach § 14 Abs. 2 BauNVO gegeben. Die 
Gemeinde hat dies bei der Vergabe der Flächen gegebenenfalls zu 
berücksichtigen. Der Löschwasserbedarf kann gegenwärtig noch 
nicht exakt bestimmt werden, da konkrete Nutzungen nicht bekannt 
sind. Bei den angedachten großflächigen Nutzungen kann jedoch mit 
einer mittleren bzw. hohen Brandausbreitung gerechnet werden, was 
eine Versorgung von 192 m³/h Löschwasser bedeuten könnte. Im 
Rahmen der Erschließung wird durch die Gemeinde der Grundschutz 
gesichert. Bei einer höheren Brandausbreitungsgefahr ist der höhere 
Löschwasserbedarf durch den Investor auf dem eigenen Grundstück 
abzusichern (z.B. durch Zisternen, Löschwasserteiche oder über 
Brunnen). Eine maximale Entfernung von 300 m von der Entnahme-
stelle bis zur Baugrenze ist zu berücksichtigen.  Zu beachten ist wei-
terhin, dass bei Produktionsgebäuden, in denen mit wassergefähr-
denden Stoffen und Flüssigkeiten umgegangen wird, bautechnische 
Maßnahmen zum Auffangen von Löschwasser erforderlich sind. Be-
lastetes Löschwasser muss im Gewerbegebiet zurückgehalten wer-
den können, um eine Beeinträchtigung von Oberflächengewässern 
zu vermeiden.  
 
Zu 3. Dem wird gefolgt. 
 
 
Zu4. Dem wird gefolgt. 
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Abwägungsvorschlag: 
Die im Rahmen der frühzeitigen TöB-Beteiligung getroffene Feststel-
lung, Ausführungen und Hinweise des Staatlichen Amtes für Land-
wirtschaft und Umwelt Mecklenburgische Seenplatte werden im 
Rahmen der Bebauungsplanung zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung: 
Die Gemeinde Trollenhagen nimmt die Hinweise zum LEP  M-V zur 
Kenntnis. Das zuständige Amt für Raumordnung und Landesplanung 
hat in seiner Stellungnahme vom 17.02.2022 bestätigt, dass die ge-
meindliche Planung den Zielen und Grundsätzen der Raumordnung 
und Landesplanung entspricht. 
 
Die Fläche im Teilbereich wurde zwischenzeitlich an den Gewerbe-
betrieb verkauft und wird inzwischen als Lagerplatz genutzt. Im nörd-
lichen Teil ist nur ein höchsten 24 m breiter Streifen landwirtschaftlich 
genutzt. 
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Die Gemeinde Trollenhagen nimmt zur Kenntnis, dass die Belange 
der Abteilung Naturschutz, Wasser und Boden durch die gemeindli-
che Planung nicht betroffen sind. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hier werden die erforderlichen Korrekturen vorgenommen. 
 
 
 
 
Die Gemeinde Trollenhagen nimmt zur Kenntnis, dass aus immissi-
onsschutz- und abfallrechtlicher Sicht keine Einwände gegen die ge-
meindliche Planung bestehen. 
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Die im Rahmen der frühzeitigen TöB-Beteiligung getroffene Feststel-
lung, Ausführungen und Hinweise der Deutschen Telekom Technik 
GmbH werden im Rahmen der Bebauungsplanung zur Kenntnis ge-
nommen und in die weitere Planung eingestellt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung: 
Die Gemeinde Trollenhagen nimmt zur Kenntnis, dass die Deutsche 
Telekom Technik GmbH prinzipiell keine Einwände gegen die ge-
meindliche Planung hat. 
Aus den anliegenden Lageplänen ist zu entnehmen, dass sich im 
nördlichen Teil Telekommunikationslinien innerhalb des Plangel-
tungsbereichs befinden. 
 
Die fachtechnischen Hinweise werden zur Kenntnis genommen und 
in die Begründung eingestellt. 
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Da keine neuen Erschließungsflächen geplant werden, gibt es auch 
keine Erschließungsträger. 
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Die im Rahmen der frühzeitigen TöB-Beteiligung getroffene Feststel-
lung, Ausführungen und Hinweise des Landesamtes für innere Ver-
waltung Mecklenburg-Vorpommern werden im Rahmen der Be-
bauungsplanung zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung: 
Die Gemeinde Trollenhagen nimmt zur Kenntnis, dass sich im Plan-
geltungsbereich keine Festpunkte der amtlichen geodätischen 
Grundlagennetzes des Landes Mecklenburg-Vorpommern befinden. 
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Abwägungsvorschlag: 
Die im Rahmen der frühzeitigen TöB-Beteiligung getroffene Feststel-
lung, Hinweise und Ausführungen des Bundesamtes für Infrastruk-
tur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr wer-
den im Rahmen der Bebauungsplanung zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung: 
Die Gemeinde Trollenhagen nimmt die Feststellung des Bundesam-
tes für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundes-
wehr, dass keine Bedenken gegen die gemeindliche Planung beste-
hen, zur Kenntnis. 
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Abwägungsvorschlag: 
Die im Rahmen der frühzeitigen TöB-Beteiligung getroffene Feststel-
lung, Hinweise und Ausführungen des Straßenbauamtes Neustre-
litz werden im Rahmen der Bebauungsplanung zur Kenntnis genom-
men. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung: 
Die Gemeinde Trollenhagen nimmt die Feststellung des Straßen-
bauamtes, dass zum Teilbereich 2 keine Bedenken bestehen, zur 
Kenntnis. 
 
Die Lage des Teilbereichs 1 an der Landesstraße L35 wird zur 
Kenntnis genommen.  
 
 
 
 
 
 
Die Gemeinde wird Zufahrten an der L35 ausschließen. 
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Die Gemeinde Trollenhagen nimmt die Feststellung des Straßenbau-
amtes, dass der gemeindlichen Planung unter Hinweisen zugestimmt 
wird, zur Kenntnis. 
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Die im Rahmen der frühzeitigen TöB-Beteiligung getroffene Feststel-
lung, Ausführungen und Hinweise des Bergamtes Stralsund wer-
den im Rahmen der Bebauungsplanung zur Kenntnis genommen 
und in die Planung eingestellt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung: 
Die Gemeinde Trollenhagen nimmt die Feststellung des Bergamtes 
Stralsund, dass die gemeindliche Planung innerhalb der Bergbau-
berechtigung „Erlaubnis zur Aufsuchung der bergfreien Boden-
schätze Erdwärme und Sole im Feld „Neubrandenburg-Nord“ liegt, 
zur Kenntnis und stellt dies in die weitere Planung ein 
 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass Belange der Energiewirt-
schaftsgesetz in der Zuständigkeit des Bergamtes durch die ge-
meindliche Planung nicht berührt werden. 
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Abwägungsvorschlag: 
Die im Rahmen der frühzeitigen TöB-Beteiligung geäußerten Fest-
stellungen, Ausführungen und Hinweise der Industrie- und Han-
delskammer Neubrandenburg werden im Rahmen der Bebauungs-
planung zur Kenntnis genommen. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung: 
Die Gemeinde Trollenhagen nimmt zur Kenntnis, dass es von Seiten 
der IHK Neubrandenburg keine Bedenken oder Hinweise zur ge-
meindlichen Planung gibt. 
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Abwägungsvorschlag: 
Die im Rahmen der frühzeitigen TöB-Beteiligung geäußerten Fest-
stellungen, Ausführungen und Hinweise des Staatlichen Bau- und 
Liegenschaftsamtes Neubrandenburg werden im Rahmen der Be-
bauungsplanung zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung: 
Die Gemeinde Trollenhagen nimmt zur Kenntnis, dass sich nach 
derzeitigem Kenntnisstand im Bereich der gemeindlichen Planung 
kein vom SBL Neubrandenburg verwalteter Grundbesitz des Lan-
des Mecklenburg-Vorpommern befindet. 
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Abwägungsvorschlag: 
Die im Rahmen der frühzeitigen TöB-Beteiligung geäußerten Fest-
stellungen, Ausführungen und Hinweise des Landesamtes für Ge-
sundheit und Soziales Mecklenburg-Vorpommern werden im 
Rahmen der Bebauungsplanung zur Kenntnis genommen und in die 
Begründung eingestellt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Begründung: 
Die Gemeinde Trollenhagen nimmt zur Kenntnis, dass aus der Sicht 
des Landesamtes für Gesundheit und Soziales Mecklenburg-Vor-
pommern keine Bedenken gegen die gemeindliche Planung beste-
hen. 
Die fachtechnischen Hinweise werden zur Kenntnis genommen und 
als Hinweis in die Begründung eingestellt. 
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Abwägungsvorschlag: 
Die im Rahmen der frühzeitigen TöB-Beteiligung geäußerten Fest-
stellungen, Ausführungen und Hinweise der Landesforst M-V wer-
den im Rahmen der Bebauungsplanung zur Kenntnis genommen. 
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Begründung: 
Die Gemeinde Trollenhagen nimmt zur Kenntnis, dass die gemeind-
liche Planung forsthoheitliche Belange nicht berührt. 
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Abwägungsvorschlag: 
Die im Rahmen der frühzeitigen TöB-Beteiligung geäußerten Fest-
stellungen, Ausführungen und Hinweise der Neubrandenburger 
Stadtwerke GmbH werden im Rahmen der Bebauungsplanung zur 
Kenntnis genommen und in die weitere Planung eingestellt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Begründung: 
Die Gemeinde Trollenhagen nimmt zur Kenntnis, dass bei den Neu-
brandenburger Stadtwerke GmbH keine Bedenken gegen die ge-
meindliche Planung bestehen. Die fachtechnischen Hinweise wer-
den zur Kenntnis genommen und in die Begründung eingestellt.  
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Zwischen dem Vorhabenträger für den Teilbereich 1 und den Stadt-
werken wurde ein Gestattungsvertrag abgeschlossen. Entsprechend 
wurde im Bebauungsplan 5 m bzw. 4 m breite Leitungsrechte zu-
gunsten der Stadtwerke festgesetzt. 
 
 
 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass beim Teilbereich 2 eine 
Gashochdruckleitung an der Grundstücksgrenze zur Straße ver-
läuft. 
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Die Baugrenzen und Anpflanzflächen werden in der weiteren Pla-
nung angepasst. 
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Es wird zur Kenntnis genommen, dass für den Teilbereich 1 eine Ver-
wertung bzw. Versickerung des Niederschlagswassers auf dem 
Grundstück erforderlich ist und für den Teilbereich 2 empfohlen wird. 
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Es wird zur Kenntnis genommen, dass sich im Teilbereich 1 ein Fern-
meldekabel der Neubrandenburger Stadtwerke GmbH befindet. 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass im öffentlichen Bereich der 
Hellfelder Straße ein Breitbandkabel liegt. 
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Abwägungsvorschlag: 
Die im Rahmen der frühzeitigen TöB-Beteiligung geäußerten Fest-
stellungen, Ausführungen und Hinweise des Evangelisch-Lutheri-
schen Kirchenkreises Mecklenburg werden im Rahmen der Be-
bauungsplanung zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung: 
Die Gemeinde Trollenhagen nimmt zur Kenntnis, dass kirchliche 
Belange durch die gemeindliche Planung nicht betroffen sind. 
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Abwägungsvorschlag: 
Die im Rahmen der frühzeitigen TöB-Beteiligung geäußerten Fest-
stellungen, Ausführungen und Hinweise der BVVG Bodenverwer-
tungs- und – verwaltungs GmbH werden im Rahmen der Bebau-
ungsplanung zur Kenntnis genommen. 
 
 
Begründung: 
Die Gemeinde Trollenhagen nimmt zur Kenntnis, dass wahrschein-
lich keine BVVG-Vermögenswerte durch die gemeindliche Planung 
betroffen sind. 
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Abwägungsvorschlag: 
Die im Rahmen der frühzeitigen TöB-Beteiligung geäußerten Fest-
stellung, Ausführungen und Hinweise der GDMcom GmbH werden 
im Rahmen der Bebauungsplanung zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung: 
Die Gemeinde Trollenhagen nimmt zur Kenntnis, dass die Anlagen-
betreiber Erdgasspeicher Peissen GmbH, Ferngas Netzgesellschaft 
mbH, ONTRAS Gastransport GmbH und VNG Gasspeicher GmbH 
durch die gemeindliche Planung nicht betroffen sind. 
 

Seite 117 von 129



 

    37 

 

 

Seite 118 von 129



 

    38 

 

Abwägungsvorschlag: 
Die im Rahmen der frühzeitigen TöB-Beteiligung geäußerten Fest-
stellungen, Ausführungen und Hinweise der 50Hertz Transmission 
GmbH werden im Rahmen der Bebauungsplanung zur Kenntnis ge-
nommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung: 
Die Gemeinde Trollenhagen nimmt zur Kenntnis, dass sich im Plan-
geltungsbereich der gemeindlichen Planung keine Anlagen der 
50Hertz Transmission GmbH befinden oder geplant sind. 
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Abwägungsvorschlag: 
Die im Rahmen der frühzeitigen TöB-Beteiligung geäußerten Fest-
stellungen, Ausführungen und Hinweise der Telefónica Germany 
GmbH & Co. OHG werden im Rahmen der Bebauungsplanung zur 
Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung: 
Die Gemeinde Neddemin nimmt zur Kenntnis, dass die gemeindliche 
Planung die Belange der Telefónica Germany GmbH & Co. OHG 
nicht berührt. 
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Abwägungsvorschlag: 
Die im Rahmen der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung geäußer-
ten Feststellungen, Ausführungen und Hinweise des Landesjagd-
verbandes Mecklenburg-Vorpommern e. V. werden im Rahmen 
der Bebauungsplanung zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung: 
Die Gemeinde Trollenhagen nimmt zur Kenntnis, dass seitens des 
Landesjagdverbandes Mecklenburg-Vorpommern e. V. keine Ein-
wände gegen die gemeindliche Planung bestehen. 
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Abwägungsvorschlag: 
Die im Rahmen der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung geäußer-
ten Feststellungen, Ausführungen und Hinweise des BUND M-V e. 
V. werden im Rahmen der Bebauungsplanung zur Kenntnis genom-
men. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung: 
Maßnahmen zur Vermeidung von Verbotstatbeständen werden er-
griffen. 
Die Bäume an der Landesstraße stehen deutlich außerhalb des Plan-
geltungsbereichs. 
Gesetzlich geschützte Bäume werden zur Erhaltung festgesetzt. 
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Die die Siedlungsgehölze umgebenden Staudenfluren sind eben-
falls anthropogen belastet und wurden somit als Erweiterung der 
angrenzenden Siedlungselemente Straße und Gewerbegebiet ein-
geordnet 
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